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1 Einleitung 

Die Integration und zunehmend die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeits-

markt gewinnt an gesamtgesellschaftlicher, wirtschaftspolitischer und rechtsstaatlicher Bedeu-

tung. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Arbeitswelt fußt nicht nur auf den 

bisherigen gesetzlichen Regelungen, die Ausdruck des Sozialstaatsgedankens1 der Bundes-

republik Deutschland sind. Sie fordert im Hinblick auf den demographischen Wandel, den fort-

schreitenden Automatisierungs- und Digitalisierungsprozess auch ein Umdenken bei der be-

rufsspezifischen und sozialpädagogischen Förderung von Menschen mit Behinderung. 

Diesen Menschen steht nur ein begrenztes Betätigungsfeld auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

offen. Die beiden wesentlichen Beschäftigungsformen, die Arbeit in einer Werkstatt für behin-

derte Menschen (WfbM) oder einer Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, stehen sich konträr 

gegenüber. Erst seit vergleichsweiser kurzer Zeit wird ein Mittelweg mit der sogenannten Un-

terstützten Beschäftigung gefördert. 

Die vorliegende Arbeit soll die drei Beschäftigungsformen der WfbM, der Unterstützten Be-

schäftigung und einer Tätigkeit auf dem Ersten Arbeitsmarkt unter sozialen Aspekten mitei-

nander zu vergleichen. Das Ziel soll sein, insbesondere die Unterschiede zwischen den Mög-

lichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben im Hinblick auf die soziale Sicherung aufzuzeigen.  

Betrachtet werden soll der Personenkreis, der trotz besonderer Bedürfnisse bei entsprechen-

der beruflicher Förderung und Stabilisierung einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeits-

markt erlangen kann.2 

Zuerst wird die Bedeutung der Arbeitswelt gerade für Menschen mit Behinderung verdeutlicht. 

Dabei soll das Potenzial der Inklusion aufgezeigt werden. Die arbeitsrechtliche Stellung des 

o.g. Personenkreises soll ebenso erläutert werden wie der vorgelagerte Prozess der Berufs-

orientierung. Welche Charakteristika gilt es hierbei zu beachten? 

Als zentrale Punkte werden das soziale Umfeld der Betroffenen und die Einkommensstruktu-

ren beleuchtet. Hierbei soll sowohl die momentane Einkommensituation als auch die spätere 

Versorgung im Alter betrachtet werden. Die Frage lautet: Sind diese ausreichend? 

Abschließend ist die Beurteilung der sozialpolitischen Unterschiede zwischen den Beschäfti-

gungsformen das Ziel dieser Betrachtungen. In der Zusammenfassung wird die Notwendigkeit 

der sozialen Rechte von Menschen mit Behinderung sowohl an der Teilhabe am Arbeitsleben 

als auch an der damit verbundenen Teilhabe an der Gemeinschaft erläutert. 

Insbesondere die Durchlässigkeit und die sozialen Aufstiegsschancen innerhalb bzw. zwi-

schen den Systemen ist kritisch zu hinterfragen. Auch die finanzielle Absicherung auf der 

                                            
1 Vgl. Art. 20 Abs. I GG 
2 Das schließt im allgemeinen Schwerst- und Mehrfachbehinderte aus.  
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Grundlage einer Erwerbstätigkeit muss als Kernproblem bei der Ausübung einer Beschäfti-

gung von Menschen mit Behinderung interpretiert werden. Welche Rolle spielen der Sozial-

staat und die Wirtschaft? 

Zum Schluss ist es erforderlich, einen Blick auf die zukünftige Entwicklung des Inklusionspro-

zesses von förderfähigen Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt zu werfen, bei dem 

die Politik und das Zivilleben auf neue Impulse angewiesen sind. Dafür besteht eine morali-

sche Verwantwortung gegenüber den Hilfebedürftigen in unserer Gesellschaft. 

Als Quellen wurde hauptsächlich Fachliteratur zum Thema Inklusion von Behinderten und der 

Arbeitswelt von Behinderten genutzt. Dabei wurde auf Aktualität geachtet, wobei einige An-

sätze bereits in den 1990er Jahren ausreichend analysiert wurden. Mit der Einführung des 

SGB IX und der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention ergaben sich zudem viele 

Neuregelungen, deren Auswirkungen heute noch nicht in einem breiten Erfahrungsschatz 

mündeten. Das Zahlenmaterial ist aufgrund der regionalen Wirtschaftsunterschiede in Ost und 

West kritisch zu bewerten und oft noch nicht auf dem aktuellsten Stand. Daher kann nicht 

selten nur auf ältere Daten zum Beispiel zur Einkommenssituation zurückgegriffen werden. 

Auch Fachartikel in Zeitschriften der Wohlfahrtspflege und zur juristischen Rechtsfortbildung 

flossen in die Bearbeitung mit ein. Ein Experteninterview mit dem Leiter des Sozialdienstes 

einer WfbM erweiterte zudem das Bild um Informationen aus der praktischen Umsetzung der 

arbeitsrelevanten Inklusion von Menschen mit Behinderung. 

Diese Bachelorarbeit entstand auf der Grundlage des neusten Rechtsstandes des Neunten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) mit Wirkung ab dem 01.01.2018 und beachtet insoweit 

bereits dessen Neugliederung. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Alle verwendeten Personen-

bezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf beide Geschlechter. 

 

2 Die Bedeutung der Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung 

2.1 Ziele und Potenzial der Inklusion Behinderter in der Arbeitswelt 

Die Erwerbstätigkeit kommt in Zeiten, in denen sich die Bürger vor allem über ihren Beruf 

definieren, einer hohen Bedeutsamkeit zu. Der Beruf bestimmt zu einem großen Teil die 
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gesellschaftliche Stellung3 und Anerkennung durch die Bevölkerung. Gleichzeitig ist die Arbeit 

als sinngebendes Element Ausdruck des Schaffens bzw. der Leistungskraft des Einzelnen.4 

Im Rahmen sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit sicheren sich auch Menschen mit 

Behinderung gegenüber prekären Lebenslagen ab. Sie erwerben durch die Zahlung von So-

zialversicherungsbeiträgen Anwartschaften zur Vorsorge gegen Krankheit bzw. Pflege und si-

chern sich die Versorgung im Alter oder bei Erwerbsminderung durch lebenslange Rentenzah-

lungen. 

Für Menschen mit behinderungsbedingten Einschränkungen gewinnt die Arbeitswelt an zu-

sätzlicher Bedeutung. Die individuelle Selbstverwirklichung durch „das Arbeiten“ soll im Rah-

men der Inklusion gefördert werden.5 

Nach Angaben des Mikrozensus aus dem Jahr 2010 lag die Erwerbsquote bei den etwa drei 

Millionen Schwerbehinderten im erwerbsfähigen Alter (15 – 65 Jahre) für beide Geschlechter 

bei 50,1 %.6 Daraus folgt, dass die Hälfte aller Schwerbehinderten in Deutschland keiner (er-

fassten) Erwerbstätigkeit nachgeht. Bei Nichtbehinderten lag die Erwerbsquote unter den glei-

chen Betrachtungspunkten bei 75,9 %7, damit einem Viertel höher. Etwa 1,18 Millionen Men-

schen mit einer Schwerbehinderung waren 2016 auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäf-

tigt8 - ein deutlicher Zuwachs dank der stabilen Konjunkturlage. 

Spätestens mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderung durch den Deutschen Bundestag am 24.02.2009 und deren Inkrafttreten am 

26.03.2009 ist Deutschland der Inklusion de jur verpflichtet.9 Die verbesserten Fördermöglich-

keiten müssen durch gesetzliche Rechtsansprüche verbindlich festgeschrieben, in der Öffent-

lichkeit kommuniziert und mit einem entsprechend hohen Etat auch umgesetzt werden.10 

Die theoretischen Vorstellungen der klassischen Integrations-Lehre11, die vor allem auf der 

Defizitdiagnose gegenüber behinderten Menschen basiert, gelten mittlerweile als veraltet und 

nicht mehr zeitgemäß.12 Von nun an ist nicht mehr das Ziel, eine kleine Gruppe von Minder-

heiten anzupassen und in sozialen oder wirtschaftlichen Strukturen zu homogenisieren. 

                                            
3 Lammert, Norbert, Persönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktorientierung. 1992 
4 Scholz, Torsten in „Die Funktion und Bedeutung von Arbeit“ inScholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das 

Recht auf Arbeit. 2013 
5 BMAS, Was ist Teilhabe von Menschen mit Behinderungen? 1. September 2009 
6 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
7 Ebenda 
8 S. Inklusionsbarometer Arbeit. 2016. Aktion Mensch. 
9 BMAS. INITIATIVE INKLUSION. Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf  

dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
10 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
11 Dargestellt und kritisiert von Theunissen, Georg in „Unbehindert arbeiten, unbehindert leben.“ 2013 
12 Aichele, Valentin, Gleichstellung von Behinderten: Inklusion ist mehr als Integration. 5. August 2014 
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Vielmehr wird es Aufgabe sein, die Strukturen anzupassen und mit den Bedürfnissen aller in 

Einklang zu bringen.13  

Der Kerngedanke der Inklusion besteht darin, die Behinderung mit den damit verbundenen 

Defiziten für den Einzelnen nicht als exklusiven Faktor zu betrachten, sondern als normale 

Gegebenheit in einer inklusiven, vielfältigen Gemeinschaft anzusehen.14 

Gerade in der Arbeitswelt spielt die Inklusion eine herausragende Rolle, nimmt sie doch in der 

Gesellschaft einen wesentlichen Sektor der selbstbestimmten Lebensplanung ein. Unverkenn-

bar sollen Menschen mit Behinderung ebenso Berufsvorstellungen entwickeln, die Wahl zwi-

schen verschiedenen Berufen haben und sich durch eigenverantwortliches Arbeiten ihren Un-

terhalt selbst erwirtschaften. Der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt und die Abkehr von 

„konstruierten Sonderbeschäftigungssystemen“15 werden dabei als absolut notwendig be-

trachtet. Der Staat ist gefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben stetig zu erweitern. 

 

2.2 Leitlinien und Prinzipien der Inklusion Behinderter in der Arbeitswelt 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft und explizit 

in der Arbeitswelt kommt ohne Leitgedanken nicht aus.16 Diese müssen die praktische Ausge-

staltung der oben genannten Ziele hinreichend bestimmen. 

Die Arbeit bietet Anlass für ein tagesstrukturiertes, zielgerichtetes Handeln und dient der För-

derung der eigenen Selbstbestätigung.17 Die Lebensqualität kann durch soziale Kontakte am 

Arbeitsplatz und einer Identifikation mit dem selbstgeschaffenen Arbeitsergebnis nachweislich 

gesteigert werden.18 

In der Literatur19 haben die Prinzipien der Wertschöpfung und Wertschätzung ihren Ausdruck 

gefunden. Wertschöpfung und Wertschätzung stehen sich gleichberechtigt gegenüber und for-

dern Veränderungsprozesse in den betrieblichen Strukturen der Unternehmen. Diese behin-

dern Menschen mit z.B. körperlichen Beeinträchtigungen bei bestehenden Betrieben mehr als 

die Behinderung selbst.20  

                                            
13 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
14 BMAS. Initiative Inklusion. Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf  

dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Februar 2016 
15 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
16 BMAS, Initiative Inklusion. Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf  

dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Februar 2016 
17 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
18 Ebenda 
19 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
20 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
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Gleichzeitig bedarf es eines pädagogischen Ansatzes im Umgang mit und zwischen den in 

den Arbeitsalltag eingegliederten Menschen mit Behinderung. Das sogenannte „Empower-

ment“21 soll dazu dienen, Leute zu ermutigen, ihre Leistung anzuerkennen und sie in ihrem 

Tätigkeitsprozess zu bestärken. Dadurch soll der Zusammenhalt im Unternehmen gestärkt 

werden, welcher zudem ein sozial gestärktes Arbeitsumfeld befördert. 

Die Grundlagen von Wertschöpfung und Wertschätzung basieren auf wirtschaftsethischen 

Vorstellungen sowie der verfassungsrechtlichen Handlungsmaxime „Eigentum verpflichtet.“22. 

Insoweit müssen neoliberale Ansichten wie das Gebot der Sozialbindung gegenüber den über-

holten, eher kapitalistisch orientierten Erfolgskriterien überzeugender argumentieren.23  

Die gesellschaftliche Anerkennung von wirtschaftlichem Erfolg darf nicht ausschließlich an-

hand des erwirtschafteten Profits bzw. der Produktivität gemessen werden, sondern muss 

auch unter den sozialen Gesichtspunkten hinterfragt werden.24 Es soll verhindert werden, dass 

ein nicht maximal produktiver Arbeitnehmer, der aufgrund von Behinderung in seiner Erwerbs-

fähigkeit eingeschränkt ist, Ausgrenzung im Unternehmen erfährt.25 Die Unternehmensphilo-

sophie sollte darauf hinarbeiten, den Betrieb und dessen Gewinne als Ergebnisse des gemein-

schaftlichen Arbeitsprozesses aller Arbeitnehmer gutzuheißen.  

2.3 Besonderheiten bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

2.3.1 Rahmenbedingungen 

Eine ausgeübte Beschäftigung von Menschen mit Behinderung kann – je nach vorliegenden 

Tatbeständen - arbeitsrechtlich gesondert zu beurteilen sein. Ausschließlich der in abhängiger 

Beschäftigung auf dem allgemeinen Markt stehende Behinderte ist als „regulärer“ Arbeitneh-

mer i.S.d. allgemeinen Arbeitsrechts zu bewerten.26  

In diesem Fall schreiben der behinderte Arbeitnehmer und der Arbeitgeber die jeweiligen 

Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in einem Arbeitsvertrag fest, für den grund-

sätzlich die gleichen gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten.27 Dies gilt entsprechend für 

die arbeitsschutzrechtlichen Normen sowie Vorschriften zur Arbeitszeit, Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall, Urlaub, Mutterschutz uvm.. 

Der § 154 Abs. 1 SGB IX verpflichtet die Arbeitgeber dazu, zu prüfen, ob freie Stellen auch mit 

schwerbehinderten Menschen (oder diesen Gleichgestellten) besetzt werden können. Der Ar-

beitsplatz kann bzw. soll je nach Bedarf für den Behinderten speziell ausgestattet werden, z.B. 

                                            
21 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
22 S. Art. 14 Abs. 2 GG 
23 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
24 Hoock, Silke, "Die Mehrheit der behinderten Menschen hat keine Chance". 29. Juli 2017 
25 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
26 Vgl. Hensche, Dr. Martin. Handbuch Arbeitsrecht. Behinderung, Menschen mit Behinderung 
27 ebenda 
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durch technische Arbeitshilfen und eine behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsräumen.28 

Die Kenntnisse und Fertigkeiten des behinderten Menschen sollen möglichst voll verwertet 

werden können.29 Diese besonderen Vorschriften gelten ebenfalls für öffentlich-rechtliche Ar-

beitgeber bei der Besetzung von Beamten- und Richterstellen.30 

Weiterhin besteht ein besonderer Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung nach den 

Vorschriften §§ 168 – 175 SGB IX sowie den geltenden Regelungen des Kündigungsschutz-

gesetzes31. Zur Änderung des Arbeitsvertrages (insbesondere der Änderungskündigung) be-

darf der Arbeitgeber der Zustimmung des Integrationsamtes.32 Hierdurch soll die Abwägung 

der beiderseitigen Interessen dahingehend überprüft werden. Die Kündigung ist als „ultima 

ratio“ hervorzuheben. Die Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung von Seiten der 

Arbeitgeber ging von 24.689 Anträgen im Jahr 2015 auf 23.652 Anträge im Jahr 2016 zurück, 

damit um 4,4 %.33 

Die Wahrnehmung der besonderen Interessen von Beschäftigten mit einer Behinderung ob-

liegt der Schwerbehindertenvertretung34 im Unternehmen. Sie gewährleistet die Sicherstellung 

der sozialen Rechte der Schwerbehinderten bei der Bewältigung des Arbeitsalltags. 

2.3.2 Die arbeitsrechtliche Stellung von Menschen mit Behinderung und deren 
Auswirkungen auf die Sozialversicherungszweige 

Wie bereits erwähnt, sind beschäftigte Menschen mit Behinderung keine klassischen Arbeit-

nehmer nach den Definitionen des Arbeitsrechtes.35 Darum entwickelte der Gesetzgeber spe-

zialgesetzliche Vorschriften und ein „arbeitsrechtliches Rechtskonstrukt“. 

Besondere Regelungen trifft insbesondere der § 221 Abs. 1 SGB IX zur Rechtsstellung von 

Menschen mit Behinderung. Diesem nach stehen Menschen mit Behinderung, die in einer 

WfbM tätig sind, in einem sogenannten „arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis“.36  

Die Inhalte dieses arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses werden in einem Werkstattver-

trag zwischen dem beschäftigten behinderten Menschen und dem Träger der Werkstatt näher 

geregelt.37 Dabei muss ein bestehendes Sozialleistungsverhältnis zwischen dem behinderten 

Menschen und einem Rehabilitationsträger (z.B. der Agentur für Arbeit) berücksichtigt werden. 

                                            
28 Bundesagentur für Arbeit, Chancen für Menschen mit Behinderung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt. 2.12.2013 
29 S. § 164 Abs. 4 SGB IX 
30 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
31 S. § 1 KSchG 
32 Hensche, Dr. Martin, Menschen mit Behinderung. Handbuch Arbeitsrecht 
33 BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, BIH Jahresbericht 2016 / 2017. 
34 S. §§ 177 ff. SGB IX 
35 Als Begründung wird meist das Nichtvorliegen eines Arbeitsvertrages i.S.v. § 611a BGB angeführt. 
36 Hensche, Dr. Martin, Menschen mit Behinderung. Handbuch Arbeitsrecht 
37 Vgl. § 221 Abs. 3 SGB IX 
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Das Sozialleistungsverhältnis besteht als öffentlich-rechtliches Verhältnis fort, aus welchem 

ein Leistungsanspruch auf die Erbringung von Sozialleistungen zur beruflichen Rehabilitation 

erwächst. Es darf das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis nicht einschränken.38 

Menschen mit Behinderung, die als Beschäftigter i.S.d. § 7 SGB IV gegen Arbeitsentgelt in die 

Organisation eines Arbeitgebers auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert sind, sind 

grundsätzlich nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB IV in allen Zweigen der Sozialversicherung versiche-

rungspflichtig.39 Diese umfassen die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Ren-

tenversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung, die soziale Pflegeversicherung und die 

Arbeitsförderung.40 

Der Sozialversicherungsstatus ist bei Menschen mit Behinderung, die in einer geschützten 

Einrichtung wie einer WfbM tätig sind, nach anderen Rechtsvorschriften zu beurteilen. Der § 

2 Abs. 2 Nr. 2 SGB IV sieht Sonderregelungen für in geschützten Einrichtungen beschäftigte 

Menschen mit Behinderung in den Zweigen der Sozialversicherung vor. Obwohl diese zwar 

als „Werkstattbeschäftigte“ bezeichnet werden, stehen sie in keinem Beschäftigungsverhältnis 

nach § 7 SGB IV.41 

Die Versicherungspflicht für Menschen mit Behinderung, die im Arbeitsbereich der WfbM tätig 

sind, muss in den einzelnen Sozialgesetzbüchern der Versicherungszweige vorgesehen 

sein.42 Diesen nach besteht Versicherungspflicht für „Behinderte in einer geschützten Einrich-

tung“: 

• Nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 Var. 1 SGB V in der gesetzlichen Krankenversicherung 

• Nach § 1 Nr. 2 lit. a) Var. 1 SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung 

• Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 Var. 1 SGB VII in der gesetzlichen Unfallversicherung 

• Nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 Var. 1 SGB XI in der sozialen Pflegeversicherung. 

In der Arbeitsförderung nach dem SGB III ist keine Versicherungspflicht für Menschen mit Be-

hinderung in geschützten Einrichtungen vorgesehen. Folglich besteht hier kein Versicherungs-

pflichtverhältnis43. Zur Begründung wird § 28 Abs. 1 Nr. 2 SGB III angeführt, nach dem Perso-

nen den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit nicht (mehr) zur Verfügung stehen, 

wenn einer Minderung in ihrer Leistungsfähigkeit bzw. eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 

i.S.d. gesetzlichen Rentenversicherung festgestellt wurde. Diese hat zur Folge, dass 

                                            
38 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
39 S. § 2 Abs. 1 Var. 1 SGB IV 
40 S. § 1 Abs. 1 SGB IV 
41 Ditschler, Kurt, Der Werkstattlohn in der WfbM. Mai 2013  
42 Inhaltsgleiche Vorschriften gelten für Menschen mit Behinderung im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich, vgl. § 

5 Abs. 1 Nr. 6 SGB V 
43 Vgl. § 24 SGB III 
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Menschen mit Behinderung nach dem Ausscheiden aus der WfbM keinen Anspruch auf Ar-

beitslosengeld geltend machen können.44 

2.3.3 Bestimmungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Sozialrecht 

Menschen mit Behinderung genießen dem Grunde nach die selben Rechte im System der 

sozialen Sicherung der BRD. Sie können bei Bedarf und Vorliegen spezialgesetzlicher Vo-

raussetzungen die gleichen Ansprüche auf Sozialleistungen geltendmachen45 und dürfen im 

Verwaltungsverfahren nicht benachteiligt werden.46 Dennoch sind für behinderte Menschen 

einige Besonderheiten bei der Gewährung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben vor-

gesehen, wenn die Leistungen aufgrund der Behinderung zu erbringen sind.47 

Zunächst definiert § 2 Abs. 1 SGB IX das Vorliegen einer Behinderung im sozialrechtlichen 

Rahmen. Danach sind Menschen behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 

oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 

das Lebensalter typischen Zustandes abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Kausalität zwischen der körperlichen, seelischen, geistigen 

und / oder Sinnesbeeinträchtigungen und die Hinderung an der gleichberechtigtenTeilhabe an 

der Gesellschaft muss erkennbar sein. Vorübergehende Störungen sind dem Behindertenbe-

griff nicht zuzuordnen.  

Eine Schwerbehinderung liegt vor, wenn der behinderte Mensch gemäß § 2 Abs. 2 SGB IX 

einen anerkannten Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 besitzt und sich rechtmä-

ßig gewöhnlich in Deutschland aufhält, hier wohnt oder einen Arbeitsplatz innehat.48 Der § 2 

Abs. 3 SGB IX sieht unter Erfüllung der obigen Voraussetzungen eine Gleichstellung von be-

hinderten Menschen mit einem GdB von weniger als 50, jedoch wenigstens 30 vor. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen und insbesondere die Feststellung des GdB wird auf An-

trag durch das Versorgungsamt geprüft und berechtigt den behinderten Menschen zur Inan-

spruchnahme besonderer Nachteilsausgleiche.49 

Der beruflichen Förderung behinderter Menschen dienen die Leistungen zur Teilhabe (§ 4 

SGB IX) bzw. die Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft (§ 5 SGB IX), dabei primär die 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 5 Nr. 2, 33 SGB IX). 

Die in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Leistungsgrundsätze der Leistungen zur Teilhabe 

sind in § 4 Abs. 1 SGB IX benannt und sind unabhängig von der Ursache der Behinderung 

                                            
44 Vgl. § 137 Abs. 1 Nr. 1 SGB III, § 138 Abs. 1 Nr. 3 SGB III und § 138 Abs. 5 Nr. 1 i.U. SGB III 
45 Vgl. § 40 Abs. 1 SGB I 
46 Vgl. Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG 
47 Vgl. § 1 SGB IX 
48 Ende 2015 waren etwa 7,6 Millionen Menschen in Deutschland schwerbehindert, davon 3,3 Millionen im erwerbsfähigen Al-

ter. (S. BIH Jahresbericht 2016 / 2017) 
49  Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
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maßgeblich. Diese Vorschrift ergänzt als lex specialis den § 10 SGB I, welcher die sozialen 

Rechte innerhalb der aller Sozialleistungsbereiche festschreibt.50 Insoweit finden die beson-

deren Lebensumstände von Menschen mit Behinderung ihre rechtsverbindliche Ausgestal-

tung.  

Sie dienen laut Haines „nicht nur der Auslegung und Anwendung des Sozialrechts, sondern 

sind darüber hinaus als Leitlinie der Politik für Menschen mit Behinderung in der Bundesre-

publik Deutschland anerkannt“.51 

Die selbstbestimmte und durch Eigenverantwortung geprägte Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderung soll ebenso gefördert werden wie die auf den Einzelfall abgestimmte, individuelle 

Hilfe je nach Bedarf und den einzusetzenden Mitteln.52 

Ausdrücklich fordert der Gesetzgeber eine enge Zusammenarbeit53 zwischen den beteiligten 

Sozialleistungsträgern54 und die einzelfallartige Würdigung der Gesamtumstände. Deren Zu-

ständigkeit richtet sich nach den geltenden Leistungsgesetzen.55 

Die vorrangige Erbringung von Leistungen zur Rehabilitation gegenüber Rentenleistungen be-

stimmt § 8 Abs. 2 SGB IX, insbesondere für den zuständigen Träger der gesetzlichen Renten-

versicherung.56 

Als ergänzende Regelungen sind u.a. das Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberechtigten 

(§ 9 SGB IX) sowie der zügige, wirksame und wirtschaftliche Einsatz der Leistungen zur Teil-

habe (§ 10 SGB IX). 

2.3.4 Das Diskriminierungsverbot am Arbeitsplatz 

Das Verbot von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen ist ein durch das Grund-

gesetz bestimmtes Grundrecht.57 Mit der Novellierung des Grundgesetzs im Jahr 1994 wurde 

in Art. 3 Abs. 3 GG folgender Satz aufgenommen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden“. Die Absicht des Gesetzgebers war, Ungleichbehandlungen von Behin-

derten in den Stand einer Grundrechtsverletzung zu erheben.58  

An das Diskriminierungsverbot als elementares Grundrecht sind der Staat und die Rechtsspre-

chung gebunden; auch unter Berücksichtigung des Art. 1 GG, der Wahrung der Menschen-

würde. 

                                            
50 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
51 S. Haines, Hartmut. „Leistungsgrundsätze- und Ziele“ in Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
52 Ebenda 
53 Vgl. §§ 11 – 13 SGB IX sowie Kap. 5 SGB IX 
54 S. dazu § 6 SGB IX 
55 Vgl. § 7 Abs. 1 S. 2 SGB IX 
56 Vgl. § 9 Abs. 1 SGB VI 
57 Vgl. Hensche, Dr. Martin. Handbuch Arbeitsrecht. Behinderung, Menschen mit Behinderung 
58 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
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Auf der europarechtlichen Ebene findet das Diskriminierungsverbot u.a. Ausdruck in Art. 14 

der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die 1997 im Amsterdamer Vertrag beschlos-

senen Regelungen des Art. 13 EUV gegen die Diskriminierung von Behinderten wurden in den 

heutigen § 19 AEUV übernommen. Sie ergänzen damit Art. 18 AEUV, das Diskriminierungs-

verbot von Unionsbürgern.59 Zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf verabschie-

dete der Europäische Rat die Richtlinie 2000/78/EG, welche die „Festlegung eines allgemei-

nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ zum 

Inhalt hat.60 Das Europäische Behindertenforum wacht über die Einhaltung der UN-BRK in den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.61 

Ferner ist das öffentlich-rechtliche Benachteiligungsverbot von Behinderten in den Schutzvor-

schriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) festgeschrieben62 und konkretisiert 

die sozialen Rechte von Menschen mit Behinderung aus § 1 SGB I.63 

Im zivilrechtlichen Bereich kommt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz64 aus dem Jahr 

2006 den Forderungen nach, auch Personen des Privatrechts gesetzlich an das Diskrimie-

rungsverbot zu binden. Dieses sogenannte „Antidiskrimierungsgesetz“ regelt explizit den An-

wendungsbereich des Benachteiligungsverbotes auch am Arbeitsplatz65, benennt aber auch 

zulässige unterschiedliche Behandlungen in Ausnahmefällen. 

Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen er-

hielt im Jahr 2016 insgesamt 720 Beschwerden von Menschen mit Behinderung, die sich im 

diskriminiert worden sahen.66 

2.4 Berufsorientierung, Berufsberatung und Berufsfindung 

Die Sonderschulen für oft lernbehinderte Menschen sehen sich nicht nur mit den Anforderun-

gen der allgemeinen schulischen Ausbildung konfrontiert, sondern auch mit der schrittweisen 

Vorbereitung auf Beschäftigungsmöglichkeiten nach der Schule. Den jungen Menschen muss 

eine Lebensperspektive aufgezeigt werden, die natürlich auch eine behinderungsrechte Er-

werbstätigkeit beinhaltet.67 

Gerade in unserer radikal auf Fortschritt ausgeprägten Arbeitswelt haben viele Arbeitegeber 

gar kein Interesse daran, behinderte Menschen zu beschäftigen, deren Leistungsfähigkeit im 

                                            
59 Ebenda 
60 Der Rat der Europäischen Union, Richtlinie 2000/78/EG des Rates. 27. November 2000 
61 FRAG - European Union Agence For Fundamental Rights, EU-Rahmen für die UN-Behindertenrechtskonvention - Förde-

rung. 
62 Vgl. § 81 Abs. 2 S. 1 SGB IX 
63 S. dazu auch § 19 SGB IX als Recht auf notwendige Hilfe, Benachteiligungen aufgrund von Behinderung entgegenzuwirken 
64 BMAS, Was ist Teilhabe von Menschen mit Behinderungen? 1. September 2009 
65 Vgl. den arbeitsrechtlichen Teil der §§ 6 – 18 AGG 
66 Zeit Online, AFP, fin, Behinderte werden schlecht vermittelt. 
67 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
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Unternehmen nicht bis zur individuellen Belastungsgrenze ausgeschöpft werden kann.68 Die 

Vorstellungen von den Tendenzen der digitalen Arbeitswelt verunsichern nicht zuletzt Men-

schen mit Behinderung69, eine erfolgreiche Berufsausbildung zu absolvieren und in einem Un-

ternehmen oft unter hohem wirtschaftlichen Druck erwerbstätig zu sein.  

Die Politik hat dieses Problem unlängst erkannt70 und durch Projekte die Zusammenarbeit 

zwischen Sonderschulen, der Agentur für Arbeit71 und potenziell interessierten Arbeitgebern 

geschaffen. Im Rahmen der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004 sollte der Übergang von 

der schulischen zur beruflichen Ausbildung von Menschen mit Behinderung neu verhandelt 

werden.72 Vorhandene Strukturen sollten überdacht und behindertengerecht fortentwickelt 

werden, z.B. die Berufswahlvorbereitung mit individueller Beratung oder Ausbildungsange-

bote.73 

Dennoch sind die Förderungsschwerpunkte und beruforientierenden Maßnahmen in den Bun-

desländern noch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Einigkeit herrscht grundsätzlich bei den 

nötigen Präsenzen von Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) sowie Sozialkompeten-

zen (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit uvm.), die für die gemeinsame Arbeit in jeder 

der denkbaren Beschäftigungsformen von enormer Relevanz sind (Schlüsselqualifikatio-

nen).74 

Speziell geschulte Sonderpädagogen haben mit Unterstützung durch die gesetzlich verpflich-

teten Träger der Jugendhilfe einige Methoden entwickelt, um junge Menschen mit Behinde-

rung noch während des Schulalltages mit der beruflichen Zukunft vertraut zu machen. Darun-

ter fallen beispielsweise die „Moderationsmethode“, die „Themenzentrierte Interaktion“ und die 

„Persönliche Zukunftskonferenz“.75 Diese sind auch im Umgang mit behinderten Schulabgän-

gern hilfreich. 

Wichtige Aufgaben zur Entwicklung praktischer Kenntnisse in den Unternehmen kommen dem 

berufsbegleitenden Dienst zu.76 Er entwickelt unter Berücksichtigung der Wünsche, Fähigkei-

ten und Eignungen Modelle zum Kennenlernen der Arbeitsformen in den Betrieben. Der be-

rufsbegleitende Dienst bietet u.a. Schülerbetriebspraktika, Experteninterviews, Betriebserkun-

dungen und den Aufbau von kleinen Schülerfirmen an. Diese sind ohne Zweifel sinnvoll für die 

ersten Schritte förderungsbedürftiger Jugendlicher in die realitätsnahe Arbeitswelt. Dem 

                                            
68 Das belegen u.a. die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Einnahmen aus der Schwerbehindertenpflichtabgabe. 
69 Bundesagentur für Arbeit, Themenheft durchstarten - Berufliche Reha. 2016 / 2017 
70 Sauer, § 19 SGB III Behinderte Menschen. Eingliederung von Menschen mit Behinderung als Berechtigte i.S.v. § 19 SGB III 

in das SGB III zum 01.07.2001 
71 Integrationsämter, Vereinbarung zwischen BA und BIH "Gemeinsam für einen inklusiven Arbeitsmarkt". 
72 Kultusministerkonferenz, Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung zwischen der Kul-

tusministerkonferenz und der Bundesagentur für Arbeit. 15. Oktober 2004 
73 Kultusministerkonferenz, Kultusministerkonferenz und Bundesagentur für Arbeit. 15. Oktober 2004 
74 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
75 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
76 Ebenda 
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erhöhten Beratungsbedarf für die Jugendlichen mit Behinderung soll dabei verstärkt genüge 

getan werden.77 

Für die Berufsfindung ist es unabdingbar, ein genaues Profil über die Diagnostik jedes einzel-

nen Schülers anzulegen, welches die Fähigkeiten des Schülers würdigt. Dabei sollen die Be-

richte möglichst wenig bewerten, sondern eher sachlich beschreiben.78 Bewährt haben sich 

Dokumentationen über den Lernfortschritt, die möglichst passend in Relation zu anderen Dos-

siers eingeordnet, um gezielt Vergleiche zu ermöglichen. 

Die differenzierte Begleitung von behinderten Schülern nach dem Schulabschluss ist von zent-

raler Bedeutung und erfordert Hilfestellungen über umfassende „Angebote im Bereich der 

nachschulischen Lebenssituationen (Arbeit, Tätigkeit, weitere Bildungsangebote, Wohnung, 

ggf. Betreuungsrecht usw.)“.79  

Die Kooperation der beteiligten Stellen bei der Berufswahl (BA, WfbM, Integrationsfachdienste, 

Berufsbildungswerke, Jugendhilfe, Handwerkskammern etc.), der regelmäßige Austausch und 

die Rücksichtnahme auf die Interessen des Menschen mit Behinderung bilden die Basis für 

eine gelungene Teilhabe am Arbeitsleben. 

 

3 Die Arbeitswelt in der Werkstatt für behinderte Menschen 

3.1 Grundsätze und rechtshistorische Entwicklung 

Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) nimmt als „Sonderarbeitsmarkt“ für Menschen 

mit Behinderung die zentrale Stellung bei den Beschäftigungsmöglichkeiten ein.80 Die WfbMs 

dienen der Eingliederung von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt und sind den Leit-

gedanken der inklusiven beruflichen Rehabilitation verpflichtet.81  Nur schwer voneinander ab-

zugrenzen sind die ökonomischen Rahmenbedingungen für die WfbM, die sowohl privatwirt-

schaftlich auf dem Markt auftritt als auch als öffentlich-rechtliche Institution den besonderen 

Schutz der Rehabilitanden zur Aufgabe hat.82 

Die Werkstätten für behinderte Menschen nach dem heutigen Verständnis gingen aus den 

„Werkstätten für Behinderte“ hervor, die zuvor Bestandteil des Sozialhilferechts waren.83 Diese 

wiederum entwickelten sich aus den in den 1960er Jahren eingerichteten „Beschützenden 

Werkstätten“ bzw. „Geschützten Werkstätten“.84  

                                            
77 Ebenda 
78 Ebenda 
79 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
80 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
81 Ebenda 
82 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
83 Gesetzlich verankert wurden sie mit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) im Jahr 1961. 
84 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
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Schon begrifflich wird daran der exklusive, separierende Charakter der damaligen Einrichtun-

gen erkennbar - mit dem Zweck, die Menschen mit Behinderung von den scheinbar unzube-

wältigenden Belastungen des allgemeinen Arbeitsmarktes „zu schützen“.85 Davon zeugt auch 

die Bezeichnung „Bastelstuben“ aus den frühesten Anfängen der Werkstätten.86  

Die in der ehemaligen DDR bestandenen „Geschützten Einrichtungen“ erfuhren – wenn über-

haupt – nur wenig staatliche Unterstützung.87 Erst ab Mitte der 1970er Jahre bis in die 1980er 

hinein wurden Plätze in geschützten Betriebsabteilungen oder Einzelarbeitsplätze vermehrt 

zur Verfügung gestellt.88 Die Zuständigkeit lag bei den Kreisrehabilitationskommissionen.89 

Nach der Deutschen Wiedervereinigung bestand die Herausforderung in der Erarbeitung eines 

gemeinschaftlichen Konzeptes zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. Noch 

fehlte es an den erst mit Einführung des SGB IX gesetzlich vorgeschriebenen Grundsätzen 

zur beruflichen Rehabilitation und zur individuellen Förderung von Menschen mit Behinde-

rung.90  

Die Aufgaben der WfbM sind im heutigen § 219 SGB IX geregelt. Die Zielgruppe erstreckt sich 

auf all jene Menschen mit Behinderung, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, 

noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden kön-

nen. Näheres regelt insbesondere die Werkstättenverordnung (WVO).91 

Das Leistungs- und Aufgabenspektrum der WfbM soll dem Gesetzeswortlaut entsprechend 

umfassend und vielseitig gestaltet sein. Die Werkstätten sollen “über ein möglichst breites An-

gebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal“92 verfügen. 

Die Hauptaufgabenbereiche gliedern sich in die berufliche Qualifizierung und in die Arbeitsan-

leitung der Werkstattbeschäftigten.93 

Nach Absolvierung des nötigen Eingangsverfahrens und der Aufstellung eines individuellen 

Förderplanes werden die Menschen mit Behinderung im sogenannten Berufsbildungsbereich 

entweder auf den angestrebten Arbeitsbereich oder eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt vorbereitet. Diese Phase dauert in der Regel zwei Jahre und beinhaltet gezielte 

Qualifizierungsmaßnahmen.94  

                                            
85 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
86 Die erste Arbeitseinrichtung für Menschen mit Behinderung geht auf das Jahr 1927 in Düsseldorf zurück. S. dazu Scholz, 

Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
87 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
88 Barsch, Sebastian, Behindertenhilfe in der DDR. 2013 
89 Ebenda 
90 Die Regelungen des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG) von 1974 waren überarbeitungsbedürftig. S. dazu Scholz, 

Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
91 Diese trat am 21.08.1980 als „Werkstättenverordnung zum Schwerbehindertengesetz“ inkraft. 
92 S. § 219 Abs. 1 S. 4 SGB IX 
93 Vgl. Experteninterview v. 22.01.2018 
94 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
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Im eigentlichen Arbeitsbereich der Werkstatt gehen die Werkstattbeschäftigten einer produk-

tiven Beschäftigung nach, die behinderungsgerecht von Fachkräften und Heilpädagogen an-

geleitet und betreut wird. Die Aufgabenfelder sollen dabei den Menschen je nach seiner Nei-

gung und Eignung in ihrer Persönlichkeit und Arbeitsqualifizierung voranbringen. Die erwor-

bene Leistungsfähigkeit soll nicht verloren, sondern wenn möglich stabilisiert und weiter ver-

bessert werden, sodass der Wechsel in ein Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeits-

markt fortan erstrebenswert und erreichbar erscheint.95 

Als Träger der WfbM tun sich vor allen Dingen der „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung e.V.“ sowie kommunale Körperschaften (z.B. Kreise, Städte) hervor. Aber auch 

Wohlfahrtsverbände, die sich zumeist an karitativen Idealen orientieren, fungieren als Träger.96  

Die meisten der knapp 700 WfbMs in Deutschland97 werden teilstationär betrieben, nur wenige 

Komplexeinrichtungen bieten vollstationäre Betreuungsmöglichkeiten. Sie sind unter der „Bun-

desarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG: WfbM)“ zusammenge-

fasst. Ende 2017 gab es 310.033 Werkstattbeschäftigte, davon absolvierten 29.843 den Be-

rufsbildungsbereich, 263.203 waren im Arbeitsbereich tätig und 16.987 im nicht sozialversi-

cherten Förderbereich.98 

3.2 Voraussetzungen und Ablauf des Aufnahmeverfahren 

Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die WfbM muss der behinderte Mensch in seiner 

Person erfüllen. Es wird geprüft, ob die Einrichtung als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 

für den oder die Behinderten geeignet ist.99 

Dazu gehört zunächst die Zugehörigkeit zum förderungsbedürftigen Personenkreis nach § 219 

Abs. 1 S. 2 SGB IX. Eine Erwerbsminderung, eine Minderung der Erwerbsfähigkeit oder eine 

Erwerbsunfähigkeit ist Grundlage für die Aufnahme in der WfbM. Das Vorliegen einer Schwer-

behinderung oder eines Schwerbehindertenausweises sind dagegen keine Aufnahmekrite-

rien.100 

Die Aufnahme hat nicht zu erfolgen, wenn der Mensch mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit 

nur aufgrund konjunktureller Schwankungen nicht in die Lage versetzt ist, einen angemesse-

nen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erlangen zu können.101 

                                            
95 Ebenda 
96 Ebenda 
97 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
98 BAG: WfbM, Die BAG: WfbM. 28. November 2017 
99 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
100 Ebenda 
101 H.M. zur Auslegung von § 220 Abs. 1 SGB IX, Vgl. Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
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Die Aufnahmevoraussetzungen werden in § 219 Abs. 2 SGB IX und § 220 Abs. 1 SGB IX 

genannt. Diese werden unabhängig von der Art und der Schwere der Behinderung betrach-

tet.102 

Gefordert wird allerdings die Erbringung eines „Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Ar-

beitsleistung“103, spätestens nach Absolvierung des Berufsbildungsbereiches. Die Arbeitsleis-

tung wird nach entsprechender Förderung beurteilt.  

Weiterhin wird festgelegt, dass trotz angemessener Betreuung keine Gefährdung von dem 

Menschen mit Behinderung ausgehen darf – sowohl gegen sich selbst als auch gegen an-

dere.104 Damit einhergehend ist die WfbM nicht verpflichtet zur Aufnahme von Schwerst- und 

Mehrfachbehinderten, deren Betreuungs- und Pflegeaufwand vom Fachpersonal als über-

durchschnittlich eingeschätzt wird. Diese werden meist in einer Schwerstbehindertengruppe 

oder Tagesförderstätten betreut.105  

Auf die Tätigkeit in einer WfbM besteht ein Rechtsanspruch, solange die Voraussetzungen für 

die Aufnahme weiterhin erfüllt sind.106 Das gewährleistet für die meisten Werkstattbeschäftig-

ten einen sicheren, oft lebenslangen Arbeitsplatz.107 Das Ziel ist eine möglichst ortsnahe För-

derung von mindestens 120 Personen je Einrichtung108, auf deren behinderungsbedingten 

Möglichkeiten Rücksicht zu nehmen ist.109 

Ob der Mensch mit Behinderung für die Aufnahme in die konkrete WfbM geeignet ist, wird im 

Eingangsverfahren110 festgestellt. Er soll die Einrichtung und die verschiedenen Arbeitsberei-

che kennenlernen. Auch kann überlegt werden, ob ergänzende Leistungen wie z.B. Rehabili-

tationssport sinnvoll sind.111 Das Eingangsverfahren dauert im Regelfall drei Monate an.112 

Zeigt sich, dass die WfbM nicht der geeignete Ort zur weiteren Qualifizierung ist oder sich der 

Interessent als besonders pflegebedürftig erweist, kann das Aufnahmeverfahren an dieser 

Stelle enden.113 Der verantwortliche Träger entscheidet über das Vorgehen, wobei der Fach-

ausschuss der WfbM Empfehlungen treffen soll, ob z.B. ein Integrationsprojekt oder aber auch 

eine Tagesförderstätte geeigneter wäre.114 

                                            
102 S. § 220 Abs. 1 S. 2 SGB IX 
103 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
104 Vgl. § 219 Abs. 2 S. 1 SGB IX 
105 Vgl. § 219 Abs. 3 SGB IX 
106 S. § 220 Abs. 2 SGB IX 
107 Ebenda 
108 S. § 7 Abs. 1 WVO 
109 S. §§ 1 und 5 WVO 
110 S. § 57 Abs. 1 SGB IX 
111 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
112 S. § 3 Abs. 2 S. 1 WVO 
113 Vgl. Experteninterview v. 22.01.2018 
114 Ebenda 
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Im Berufsbildungsbereich der Werkstatt wird der oder die Behinderte auf den Arbeitsbereich 

vorbereitet und qualifiziert.115 Die beruflichen Bildungsmaßnahmen sollen dazu dienen, die 

Leistungsfähigkeit sowie die Persönlichkeit des oder der Behinderten fortzuentwickeln. Dabei 

soll den Menschen ein möglichst breites Auswahlprogramm zur Verfügung stehen, welches 

sowohl allgemeinere als auch fachspezifische Fortildungsmöglichkeiten beinhalten soll.  

Als übergeordnete Ziele haben sich vier Lernzielbereiche herauskristallisiert:116 

• Im Lernzielbereich 1 werden zentrale Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen 

verbessert und weiterentwickelt.  

• Der Lernzielbereich 2 dient den beruflichen Kernqualifikationen, die je nach Arbeitsplatz 

unterschiedlich gestaltet sein können. Als Beispiele seien Bedienen von Schaltern, Mon-

tieren und Demontieren, Nutzung von einfachen Werkzeugen und das Beurteilen von Qua-

litätsmaßstäben genannt. 

• Grundlagen für die Arbeitsprozess-Qualifizierung werden im Lernzielbereich 3 gefördert. 

Darunter sind alltägliche Anforderungen an die Arbeitswelt gemeint, wie das Erkennen von 

Gefahren, Gruppenarbeiten, Umgang mit Stresssituationen. 

• Höchst individuell werden soziale Schlüsselkompetenzen im Lernzielbereich 4 näherge-

bracht. Die Werkstattbeschäftigten sollen Selbständigkeit erlernen, lebenspraktische Fä-

higkeiten sammeln und den Umgang mit anderen in einer angenehmen Gesprächsat-

mosphäre trainieren. 

Nach Abschluss der einjährigen Ausbildung im Grundkurs des Berufsbildungsbereichs ent-

scheidet der Rehabilitationsträger in Abstimmung mit dem Fachausschuss der WfbM bei po-

sitiver Entwicklung des Rehabilitanden über einen anschließenden Aufbaukurs. Die ange-

strebten Intentionen der Beteiligten und Wünsche des zu fördernden Menschen werden in 

einem Eingliederungsplan festgeschrieben.117 Darin werden Förder- und Fortbildungsmaßnah-

men angeraten, wenn die weiterführenden berufilchen Weiterbildungsmöglichkeiten die Leis-

tungsfähigkeit des Rehabilitanden weiter verbessern können.118 

Im Arbeitsbereich der Werkstatt gehen die Menschen mit Behinderung einer Tätigkeit nach, 

die ihren Neigungen und Eignungen entspricht und Entwicklungspotenziale aufzeigt. Die Ar-

beitsgestaltung und die Arbeitsläufe sollen bestmöglich an die individuellen Bedürfnisse der 

Werkstattbeschäftigten angepasst werden, soweit dies möglich ist.119 

                                            
115 Integrationsämter, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). 
116 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
117 Ebenda 
118 Integrationsämter, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). 
119 S. § 5 WVO 
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3.3 Arbeitsbereiche und Einsatzmöglichkeiten 

Nach § 219 Abs. 1 S. 3 SGB IX soll die WfbM über ein „breites Angebot an […] Arbeitsplätzen“ 

verfügen. Die Arbeitsangebote sind dabei von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Sie 

richten sich meist nach Angebot und Nachfrage auf den regionalen Märkten und sind abhängig 

von ihrer Größe. Große WfbMs mit vielen Beschäftigten können demzufolge vielseitigere Ar-

beitsplätze anbieten.120 

Die WfbM treten als eigenständiges Wirtschaftssubjekt auf dem Markt auf. Um den Rehabili-

tationscharakter der Einrichtungen zu unterstreichen, hat der Gesetzgeber einige rechtliche 

Sonderregelungen für WfbMs eingeführt. So sollen diese mehr als andere Marktteilnehmer 

vom wirtschaftlichen Druck entlastet werden.121 

Die als gemeinnützig anerkannten Werkstätten, die einem Wohlfahrtsverband angehören, 

zahlen nur den ermäßigten Umsatzsteuersatz. Der Hauptumsatz zur Erbringung der Einglie-

derungsleisten ist steuerfrei. Als Nachteilsausgleich für den Auftraggeber kann dieser „50 Pro-

zent des auf die Arbeitsleistung der Werkstätten entfallenden Rechnungsbetrages auf die 

Höhe der von ihnen zu zahlenden Ausgleichsabgabe anrechnen“.122,123 

Die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe in der WfbM sollen grundsätzlich so gestaltet sein wie 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Be-

hinderung zu berücksichtigen sind.124 So benötigen diese z.B. zusätzliche Pausen und einen 

behinderungsgerechten Arbeitsplatz.125 Die Arbeitszeit beträgt zwischen wenigstens 35 Stun-

den und mindestens 40 Stunden.126 Teilzeitarbeitsplätze sind bei Bedarf möglich.127 

Im Arbeitsbereich der WfbM werden hauptsächlich Produktionsaufträge für Industrie und Ge-

werbe abgewickelt und Dienstleistungen erbracht. Manche WfbMs verfügen auch über Eigen-

produktionen. Nach Angaben der BAG: WfbM nehmen Auftragsfertigungen mit 70 % den größ-

ten Teil des Umsatzes einer WfbM ein, erbrachte Dienstleistungen und verwertbare Güter aus 

der Eigenproduktion gehen zu jeweils 15 % ein.128 

Arbeitsangebote stehen den Menschen mit Behinderung z.B. in der Industriemontage und 

handwerklichen Bereichen wie einer Schlosserei, Schreinerei oder in der Metall- oder 

                                            
120 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
121 BAG: WfbM, Werkstatt und Wirtschaft. 29. November 2017 
122 Ebenda 
123 S. § 223 SGB IX 
124 Integrationsämter, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). 
125 Vgl. Stichwort „WfbM“, integrationsaemter.de 
126 S. § 6 Abs. 1 WVO 
127 S. § 6 Abs. 2 WVO 
128 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 (Angaben aus dem Jahr 2003) 
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Holzverarbeitung. Neben hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in der Wäscherei, der Schneiderei 

oder in der Küche bieten viele WfbMs auch Arbeitsplätze in der Landschaftspflege o.ä. an.129 

Diese Beschäftigungsmöglichkeiten finden überwiegend in den Räumen der WfbM selbst statt. 

Interessanter unter dem Rehabilitationsgedanken der WfbM mit dem Ziel, den Übergang auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, sind die Außenarbeitsplätze130. Diese von der 

WfbM ausgelagerten Arbeitsplätze werden in Zusammenarbeit mit privatrechtlich organisier-

ten Unternehmen bereitgestellt.131 Durch diese geeigneten Trainingsmaßnahmen kommt die 

Idee der Inklusion erst zum Tragen, da die Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Nicht-

behinderten an der Arbeitswelt teilhaben können. Es besteht ein direkter Kontakt zwischen 

den Beschäftigten, die gemeinschaftlich wirtschaftliche Leistungen erbringen.  

Geeignete Maßnahmen sind auch Betriebspraktika, Arbeitserprobungen und Probearbeitsver-

hältnisse in den Unternehmen außerhalb der WfbM.132  

3.4 Sozialer Schutzbereich und soziales Gefüge innerhalb der Werkstattge-
meinschaft 

Die Werkstätten für behinderte Menschen bieten den Menschen mit Behinderung eine Art „Zu-

fluchtsort“ vor den separierenden und nicht selten diskriminierenden Gegebenheiten auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt.133 Die beschäftigten Menschen mit Behinderung finden hier einen 

gemeinsamen Ort, an dem sie dennoch arbeiten können. 

Die Einrichtung der WfbM hat nach wie vor einen beschützenden Charakter. Der Leistungs-

druck und die vergleichsweise enorm hohen Anforderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

verunsichert die Menschen mit Behinderung – insbesondere diejenigen, die in der Vergangen-

heit bereits auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstätig waren.134  

Die Geborgenheit in der Gemeinschaft der WfbM lässt sich daher nur schwer skizzieren. Zu 

beobachten ist jedoch, dass aus der anfänglichen Unsicherheit mit der zunehmenden Einge-

wöhnung in den Alltag der WfbM auch eine Selbstsicherheit entstehen kann. Manche Werk-

stattbeschäftigten gewinnen an Selbstbewusstsein und sind stolz darauf, selbst etwas zu er-

schaffen.135 Sie nehmen wahr, dass die Arbeitswelt außerhalb der WfbM einerseits bedrohlich 

wirkt, die WfbM aber andererseits auch ein Teil dieser Wirtschaftsordnung ist. Die produzierten 

Güter und / oder erbrachten Dienstleistungen haben genau so ihren Anteil am wirtschaftlichen 

                                            
129 DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH, Arbeitsbereiche der WfbM. 
130 S. § 5 Abs. 4 WVO 
131 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
132 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
133 Vgl. Experteninterview v. 22.01.2018 
134 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung. Mai 2013 
135 Vgl. Experteninterview vom 22.01.2018 
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Erfolg und an der Prosperität des Staates wie große, privatwirtschaftliche Unternehmen mit 

reiner Orientierung auf die Gewinnmaximierung.136 

Diese Maximen des betriebswirtschaftlichen Handelns haben in der WfbM nur in geringem 

Maße eine realitätsnahe Bedeutung. Sie agieren gerade nicht nach strikten ökonomischen 

Grundsätzen zur Erwirtschaftung größtmöglicher Gewinne. Die individuelle Betreuung und 

Förderung der Menschen mit Behinderung in den WfbMs nimmt dagegen einen höheren Stel-

lenrang ein.137 Die nötige Zuwendung für die hilfebedürftigen Menschen genießt Priorität. 

Die Werkstattbeschäftigen wissen diese Vorteile offensichtlich zu schätzen. Obwohl man diese 

Empfindungen nicht empirisch messbar machen kann, profitieren die Menschen mit Behinde-

rung von dem starken Schutzbereich innerhalb der WfbM. Die Werkstattgemeinschaft versteht 

sich als „Gesellschaft im Kleinen“, in der (abgesehen von den verschiedenen Fachkräften) 

jeder mit seiner Behinderung einen individuellen Beitrag zum Zusammensein in diesem sozi-

alen Gefüge leistet.  

Der soziale Charakter zeigt sich spürbar nicht nur am teamorientierten Arbeitsprozess an sich, 

sondern auch in der gemeinsamen Freizeitgestaltung (z.B. an den Sozialtagen) und deren 

Anleitung durch die Mitarbeiter des Sozialdienstes.138 Die sozialen Kontakte und die Bindung 

daran bedeuten den Menschen mit Behinderung - die aller Vorausicht nach schon selbst Aus-

grenzung erfahren haben – viel. Sie haben einen unschätzbaren Wert.139 

Das Arbeiten in der WfbM wird zudem durch einen eigenen Werkstattrat mitgestaltet. Gemäß 

§ 139 SGB IX vertritt ein gewählter Werkstattrat die Interessen der beschäftigten Menschen 

mit Behinderung innerhalb der Werkstatt. So wird den Werkstattbeschäftigten ein Mitsprache-

recht und damit verbunden das Recht auf Partizipation zugesichert.140 Der Werkstattrat besteht 

aus mindestens drei Personen, die auf vier Jahre gewählt werden. Sie wirken z.B. bei Fragen 

zu den Beschäftigungszeiten, den Pausen, der Urlaubsplanung, dem Gesundheitsschutz etc. 

mit.141  

3.5 Einkommensquellen und Einkommenssituation 

Die in einer WfbM tätigen Menschen mit Behinderung erhalten für ihre wirtschaftlich verwert-

bare Arbeitsleistung einen Betrag in Geldeswert. Die Art, die Höhe, der Zweck und der Erbrin-

ger der Geldleistungen sind dabei unterschiedlich. 

Die Rehabilitanden im Berufsbildungsbereich, die erst auf eine Tätigkeit im Arbeitsbereich der 

WfbM oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet werden, erhalten in der Regel ein 

                                            
136 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
137 BAG: WfbM, Menschen in Werkstätten. 29. November 2017 
138 Evangelische Behindertenhilfe Dresden und Umland gGmbH, Soziale Begleitung. 
139 Vgl. Experteninterview. V. 22.01.2018 
140 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
141 Ebenda 
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Übergangsgeld vom zuständigen Rehabilitationsträger. Übergangsgeld wird meist als Leis-

tung zur Teilhabe von der Agentur für Arbeit oder der Deutschen Rentenversicherung, in Aus-

nahmefällen auch von den Berufsgenossenschaften oder der Kriegsopferfürsorge, erbracht.142  

Besteht ein Anspruch auf Übergangsgeld nicht, kommt für die oben genannte Personengruppe 

der Bezug von Ausbildungsgeld infrage, welches ebenfalls von der Agentur für Arbeit erbracht 

wird.143 Das Ausbildungsgeld soll die Bestreitung des Lebensunterhalts während des Ein-

gangsverfahrens sicherstellen und wird für die Dauer der Maßnahme geleistet. Die Höhe ist 

grundsätzlich abhängig vom Bedarfssatz und ggf. vom anzurechnenden Einkommen. Momen-

tan beträgt das Ausbildungsgeld im ersten Jahr 67 Euro monatlich und danach 80 Euro mo-

natlich.144 

Im eigentlichen Arbeitsbereich der WfbM erhalten die Beschäftigten ein Arbeitsentgelt, dessen 

Zusammensetzung in § 221 Abs. 2 SGB IX speziell geregelt ist. Ein allgemeiner Grundbetrag 

geht in der Höhe ein, in der zuletzt ein Ausbildungsgeld im Berufsbildungsbereich bezogen 

wurde.145 Ein pauschales „Arbeitsförderungsgeld“ in Höhe von 52 Euro monatlich146 fließt zu-

sätzlich zu den Vergütungen im Arbeitsbereich147 mit in das Gesamtarbeitsentgelt ein. Es wird 

vom zuständigen Rehabilitationsträger gewährt.148 

Abschließen wird ein sogenannter „Steigerungsbetrag“ bestimmt, der sich nach § 221 Abs. 2 

S. 2 SGB IX nach der „individuellen Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbesondere 

unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte“, richtet. Der Steigerungsbetrag ist 

damit leistungsabhängig und kann arbeitsspezifische Zulagen (z.B. Schmutzzulage) enthal-

ten.149 Seine Höhe richtet sich nicht zuletzt nach der Ausrichtung der WfbM und der Tätigkeit 

dort. Ein „Solidaritäts-Steigerungsbetrag“ in gleicher Höhe für alle Werkstattbeschäftigten ist 

möglich.150 

Nach Angaben der BAG: WfbM betrug das durchschnittliche Arbeitsentgelt für behinderte 

Menschen im Arbeitsbereich einer WfbM in Deutschland im Jahr 2011 monatlich 180 Euro.151 

Menschen mit Behinderung, die in einer WfbM tätig sind, haben aufgrund ihrer arbeitneh-

merähnlichen Rechtsstellung keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn.152 

                                            
142 S. § 65 Abs. 2 SGB IX 
143 S. § 65 Abs. 5 Nr. 1 SG IX i.V.m. §§ 122 – 126 SGB III 
144 Vgl. § 125 SGB III 
145 Driesener, Katja, Vergütung in Behindertenwerkstätten. 1. November 2011 
146 S. §§ 59 Abs. 1 S. 1 – 2 SGB IX 
147 Vgl. § 58 Abs. 3 SGB IX 
148 S. § 59 Abs. 1 S. 1 SGB IX 
149 Driesener, Katja, Vergütung in Behindertenwerkstätten. 1. November 2011 
150 Vgl. Experteninterview, Anhang 2 
151 BAG: WfbM, Verdienst in Werkstätten, 22.01.2014 
152 Entscheidung des Arbeitsgerichts Kiel v.19.06.2015 (Az. 2 Ca 165 a/15) 



 26 

Gemäß § 12 WVO soll das Arbeitsentgelt an Werkstattbeschäftigte 70 % der Gewinnausschüt-

tung (d.h. das erwirtschaftete Arbeitsergebnis) der WfbM nicht unterschreiten. Die BAG: WfbM 

bestätigt, dass sich hierbei je nach Einrichtung zum Teil finanzielle Differenzen ergeben.153 

Da das „Werkstattentgelt“ nicht als Arbeitsentgelt aus einer klassischen Erwerbsarbeit in ent-

sprechender - d.h. in tatsächlich unterhaltssichernder154 - Höhe erbracht wird, ist ein Großteil 

der Werkstattbeschäftigten auf Leistungen der Sozialhilfe (Grundsicherung bei Erwerbsmin-

derung155) angewiesen.156 Voraussetzung ist eine volle Erwerbsminderung i.S.d. gesetzlichen 

Rentenversicherung157, die bei Werkstattbeschäftigten unterstellt wird. 

Die Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung werden bedarfsabhängig berech-

net.158 Neben dem gesetzlich festgeschriebenen Regelbarf159 je nach persönlicher Lebenssi-

tuation des Leistungsberechtigten könnten unter bestimmten Voraussetzungen Mehrbedarfe 

zugerechnet werden. Für Menschen mit Behinderung mit einem nachgewiesenen Merkzei-

chen G oder aG wird beispielsweise ein Mehrbedarf in Höhe von 17 % der maßgeblichen 

Regelbedarfsstufe anerkannt.160 Die kommunalen Sozialhilfeträger berücksichtigen auch die 

Bedarfe für Wohnung und Heizung.161  

Die Leistungen der Sozialhilfe sind jedoch abhängig vom einzusetzenden Einkommen und / 

oder Vermögen des Leistungsberechtigten.162,163 Die Hälfte des Arbeitsengeltes aus einer Be-

schäftigung in einer WfbM kommt jedoch nicht zur Anrechnung und ist daher wie das Arbeits-

förderungsgeld anrechnungsfrei.164 

Ferner besteht für Menschen mit Behinderung, die für längere Zeit in einer WfbM tätig waren 

oder noch sind, unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf eine Erwerbsminde-

rungsrente wegen voller Erwerbsminderung. Der Gesetzgeber sieht diesen Leistungsan-

spruch ausdrücklich in § 43 Abs. 6 SGB VI vor. Der Zugang zu dieser „vorgezogenen“ Rente 

wird bei einer durch einen Behinderten ausgeübten Tätigkeit in der WfbM (Wartezeit) gewährt, 

wenn diese seit 20 Jahren andauert. Die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren165 darf bei 

                                            
153 Ebenda 
154 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
155 S. 4. Kap. SGB XII 
156 BAG: WfbM, Verdienst in Werkstätten. 
157 S. § 43 Abs. 2 SGB VI 
158 Kruse, Katja, Grundsicherung nach dem SGB XII. 15. Februar 2017 
159 S. § 27a SGB XII 
160 S. § 30 Abs. 1 SGB XII 
161 S. § 35 SGB XII 
162 Vgl. 11. Kap. SGB XII 
163 Ebenda 
164 S. § 82 Abs. 3 SGB XII, sogenannter „Freibetrag für Werkstattbeschäftigte“ 
165 S. § 50 Abs. 1 SGB VI 
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Eintritt der Erwerbsminderung noch nicht eingetreten sein; dies ist regelmäßig bei Menschen 

der Fall, deren Behinderung von Geburt an besteht.166 

Da sich die Rentenhöhe bzw. die zugrundeliegende beitragspflichtige Einnahme167 nicht aus 

dem Werkstattentgelt, sondern aus 80 % der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV bemisst, beträgt 

die Rente wegen voller Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 6 SGB VI etwa auch 80 % des 

durchschnittlichen Rentenniveaus. Für das Jahr 2018 würde sich daher eine Rente in Höhe 

von 2.156 Euro in den neuen Bundesländern ergeben.168 Diese ist damit unzweifelhaft höher 

als Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und für Menschen mit Behinderung 

attraktiv.169 

3.6 Zukunftsperspektiven und Altersvorsorge 

Zum 01.01.2017 arbeiteten 310.033 Menschen mit Behinderung einer Werkstatt für behinderte 

Menschen.170 Die Zahl der belegten Plätze in einer anerkannten WfbM steigt jährlich an.171 

Unterschiedlichen Schätzungen zufolge gelingt jährlich weniger als 1 % der Werkstattbeschäf-

tigten ein Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.172 Die Chancen, dass ein Rehabilitand 

in der WfbM beruflich so weit qualifiziert wurde und auch persönlich geeignet und ermutigt ist, 

ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen zu wollen, ist folglich äu-

ßerst gering.  

Als Hauptgrund werden regelmäßig die höheren Anforderungen auf dem allgemeinen Arbeits-

markt genannt.173 Genannt werden hauptsächlich der Arbeitsdruck und die Arbeitsmenge so-

wie fehlende Anerkennung.174 In der Folge bleiben Menschen mit Behinderung meistens ihr 

Leben lang (d.h. bis zu einem Rentenbeginn) in der WfbM mit ihren als sicher angesehenen 

Rahmenbedingungen tätig.175  

Aus finanzieller Hinsicht ist die Beschäftigung in einer WfbM für Menschen mit Behinderung 

kein Risiko mehr. Im Jahr 2016 wurden 4.580.631 Euro an Leistungen in anerkannten WfbMs 

ausgezahlt.176 Über das gesamte Leben eines Menschen mit Behinderung betrachtet erhält 

dieser aus der Summe von Werkstattentgelt, Arbeitsförderungsgeld, Grundsicherung und 

                                            
166 Vgl. RAA der DRV zu § 43 SGB VI, R7 Rente wegen voller Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 6 SGB VI 
167 S. § 162 Nr. 2 SGB VI 
168 Berechnung: Bezugsgröße (Ost) 2018, d.h. 2.695 € x 80 % 
169 Vgl. Experteninterview. V. 22.01.2018 
170 S. BAG WfbM: WfbM in Zahlen, Stand v. 28.11.2017 
171 S. BAG WfbM: Menschen in Werkstätten, Stand v. 29.11.2017 
172 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
173 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
174 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung. Mai 2013 
175 Vgl. Experteninterview v. 22.01.2018 
176 REHAdat, Sozialhilfestatistik / Eingliederungshilfe. 24. August 2017 
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Rentenzahlungen einen Betrag von durchschnittlich 253.000 Euro, der einen angemessenen 

Lebensstandard ermöglicht.177 

Insbesondere die (volle) Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei 20-jähriger Tätigkeit 

in der WfbM sichert den Menschen mit Behinderung eine „unabhängige Lebensführung“178 und 

ist oft das Ziel der Werkstattbeschäftigten.179 Allerdings wird auf die Erwerbsminderungsrente 

Arbeitsentgelt aus einer nach Rentenbeginn begonnenen rentenversicherungspflichtigen Be-

schäftigung bei Vermittlung aus der WfbM heraus angerechnet.180 Im Gegensatz dazu unter-

liegen Einnahmen aus einem Integrationsbetrieb nicht der Hinzuverdienst-Regelung.181 

Die Erwerbsminderungsrente wird bei Erreichen einer maßgeblichen Altersgrenze von Amts 

wegen in eine Altersrente umgewandelt, bei der die bisherigen Persönlichen Entgeltpunkte 

aus der Erwerbsminderungsrente dem Besitzschutz unterliegen.182 Eine angemessene Alters-

vorsorge soll durch die Höhe von vergleichsweise 80 % des Durchschnittseinkommens der 

Versichertengemeinschaft gewährleistet werden. 

Nach Angaben der Sozialbilanz der BAG: WfbM aus dem Jahr 2014 verschaffen die Einnah-

men und Einsparungen der Werkstätten dem Staat einen Betrag von etwa 6 Milliarden Euro, 

obwohl die öffentliche Hand „nur“ 5,6 Milliarden Euro in die WfbMs investiert.183  

„Von 100 Euro, die die öffentlichen Haushalte für die Werkstätten ausge-
ben, nehmen sie 51 Euro über Sozialabgaben direkt wieder ein.“184 

 

Weiterhin fließen von 100 Euro Transferleistungenan die Beschäftigten in einer WfbM durch-

schnittlich 69 Euro zurück in den Staatshaushalt, da die Werkstattbeschäftigten ebenfalls aktiv 

am Wirtschaftsleben partizipieren und Steuern sowie Sozialabgaben zahlen.185  

Rein rechnerisch haben Werkstätten für behinderte Menschen und die dazugehörigen Be-

schäftigten gute Zukunftsperspektiven. Fraglich ist allerdings, in welcher Art und Weise die 

WfbMs künftig den Inklusionsgedanken der UN-BRK besser ausleben und damit die Vermitt-

lung auf den ersten Arbeitsmarkt noch verbessern können. 

 

                                            
177 Vgl. BAG WfbM: Studie zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf; Umsetzung des 

Wunsch- und Wahlrechts verursacht keine Mehrkosten 
178 Ebenda 
179 Vgl. Experteninterview v. 22.01.2018 
180 S. § 96a Abs. 1 SGB VI 
181 S. § 96a Abs. 2 S. 3 Nr. 2 SGB VI i.V.m. § 1 S. 1 Nr. 2 SGB VI 
182 Deutsche Rentenversicherung Bund, Gemeinsame Rechtliche Anweisungen und Gesetzestexte. Versichertenrente nach 

dem Bezug einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder einer Erziehungsrente 
183 BAG WfbM: Die Ergebnisse der bundesweiten SROI-Studie, Stand v. 28.11.2014 
184 Ebenda 
185 Ebenda 
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4 Die Arbeitswelt in der unterstützten Beschäftigung 

4.1 Zielgruppe und Grundsätze zur beruflichen Rehabilitation 

Die Unterstützte Beschäftigung (UB) ist ein relativ neues Instrument der beruflichen rehabili-

tation von Menschen mit Behinderung. Sie wurde am 22.12.2008 zum 01.01.2009 auf Bun-

desebene eingeführt186 und formulierte mit dem § 38a SGB IX (heute § 55 SGB IX) erstmals 

einen flächendeckenden Rechtsanspruch auf diese Leistung.187 Die Unterstützte Beschäfti-

gung wurde seit 1994 modellhaft in Deutschland gestestet und hatte sich bereits regional als 

erfolgreich bewiesen.188 Die Idee des „Supported Employment“ stammt aus den USA.189 

Die Bundesagentur für Arbeit versteht die Unterstützte Beschäftigung als Kombination von 

„individueller betrieblicher Qualifizierung“, Einarbeitung und Berufsbegleitung“.190 Als überge-

ordnetes Ziel wird die Erlangung oder Erhaltung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angestrebt.191 

Die UB zeichnet sich durch ein hohes Maß an individueller Begleitung des Menschen mit Be-

hinderung durch „betriebsinterne Mentoren und betriebsexterne Job Coaches“192 aus. Sie ver-

läuft in zwei Phasen: Zuerst die individuelle betriebliche Qualifizierung und anschließend die 

Berufsbegleitung am Arbeitsplatz.193 Der Gesetzgeber sieht die Berufsbegleitung nicht als ver-

pflichtend an, sondern optional bei Bedarf. Dabei ist die Begleitung nach der betrieblichen 

Qualifizierung zur Stabilisation des Arbeitsverhältnisses von immenser Wichtigkeit194 und 

schließt sich im Regelfall nahtlos an. 

Die Qualifizierungsphase beginnt nach den Vermittlungsbemühungen, abgesteckten Zielen 

und individuellen Wünschen des Rehabilitanden in Zusammenarbeit mit dem Träger.195 Als 

Träger fungiert primär die Agentur für Arbeit, es kommen aber auch andere Träger infrage.196 

Die Träger der Rehabilitation beauftragen und finanzieren die Anbieter der Unterstützten Be-

schäftigung.197  

Ist ein geeigneter Arbeitsplatz gefunden, werden die Bedarfe des Menschen mit Behinderung 

genau analysiert und die berufliche Qualifizierung i.e.S. kann passgenau erfolgen, d.h. stets 

abgestimmt auf die Bedürfnisse im konkreten Einzelfall. Die Qualifizierungsphase dauert i.d.R. 

                                            
186 S. Artikel 5 - Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung 
187 Integrationsaemter.de; Stichwort „Unterstützte Beschäftigung“ 
188 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
189 Ebenda 
190 Bundesagentur für Arbeit, Qualifizierung mit Perspektive für Menschen mit Behinderungen. Juni 2017 
191 Ebenda 
192 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
193 Doose, Stefan, Untertützte Beschäftigung. Juli 1998 
194 BAG: UB, Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung 
195 Doose, Stefan, Untertützte Beschäftigung. Juli 1998 
196 Integrationsaemter.de; Stichwort „Unterstützte Beschäftigung“ 
197 Ebenda 
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zwei Jahre, kann aber bei Bedarf auf drei Jahre verlängert werden.198 Die Agentur für Arbeit 

bezeichnet diesen Teil der UB als „Maßnahme zur individuellen betrieblichen Qualifizierung 

(InbeQ)“.199 

Die zweite Phase hat die Berufsbegleitung nach Abschluss eines Arbeitsvertrages in einem 

sozialersicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zum Ziel. Der Mensch mit Behinde-

rung soll auch künftig Hilfen im Arbeitsalltag bekommen und bei auftretenden Problemen Un-

terstützung erfahren. Die Zuständigkeit wechselt zum Integrationsamt, welches im Regelfall 

einen Integratonsfachdienst (IFD) beauftragt.200 

Die Zielgruppe der Unterstützten Beschäftigung sind zum einen junge Menschen mit Behinde-

rung, die ihre schulische Ausbildung abgeschlossen haben. Für diese erscheint das Erlernen 

eines Berufs in einer Berufsausbildung vor dem Hintergrund der besonderen Bedürfnisse auf-

grund der Behinderung (unter der Berücksichtigung von Art und Schwere) nicht umsetzbar.  

Ist eine berufliche Qualifizierung in einer Berufsausbildung oder in einer berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahme vorstellbar und haben diese Aussicht auf Erfolg, sind sie der Unterstützten 

Beschäftigung vorrangig.201 

Die Förderschulabsolventen ohne die Aussicht auf eine Berufsausbildung benötigen weiterhin 

eine intensive Unterstützung, um ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

beginnen. Gleichzeitig richtet sich die UB ausschließlich an die Menschen mit Behinderung, 

deren Arbeitspotenzial, berufliche Fähigkeiten und weitere Kompetenzen über den Anforde-

rungen in einer WfbM liegen.202 Der Wechsel von der UB in eine WfbM ist zwar jederzeit mög-

lich, eine betriebliche Qualifizierung in einer WfbM mit einem anschließenden Übergang in die 

Berufsbegleitung innerhalb der UB ist allerdings nicht vorgesehen.203 

Mit der Unterstützten Beschäftigung soll Förderschulabgängern eine bessere Perspektive zur 

beruflichen Selbstverwirklichung bzw. Zukunftsplanung gegeben werden, die abseits von der 

Arbeitswelt der WfbM liegt. Sie soll wesentlich dazu beitragen, dass durch Hilfestellungen bei 

der Einarbeitung oder der Erhaltung eines Arbeitsplatzes ein Arbeitsverhältnis auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt gelingen kann. Dieses Ziel ist deckungsgleich für Menschen, die durch 

einen Unfall behindert geworden sind und aus diesem Grund nicht mehr ihrem erlernten oder 

ausgeübten Beruf nachgehen können. 

                                            
198 S. § 55 Abs. 2 S. 2, 3 SGB IX 
199 Bundesagentur für Arbeit, Qualifizierung mit Perspektive für Menschen mit Behinderungen. Juni 2017 
200 Im Jahr 2015 war das Integrationsamt in 61.160 Fällen Auftraggeber des IFD. Im Vergleich wurde der IFD von Seiten ande-

rer Rehabilitationsträger nur 5.5194 Mal beauftragt. Vgl. Statistik der BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen, Integrationsfachdienste (IFD). August 2016; Entwicklungen 2011 - 2015 
201 Impulse - Magazin der Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung, Unterstützte Beschäftigung - Konzept und 

Maßnahme. 2009 
202 Doose, Stefan, Untertützte Beschäftigung. Juli 1998 
203 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
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Zusammenfassend basiert die Unterstützte Beschäftigung auf vier Säulen: Passgenauigkeit / 

Individualität, Platzierung vor Qualifizierung, Zeitliche Unbegrenztheit und Ganzheitlichkeit 

i.S.d. Inklusionsgedanken.204 

4.2 Die Integrationsfachdienste 

Die Integrationsfachdienste (IFD) sind als externe Schnittstelle zwischen Menschen mit Be-

hinderung und interessierten Arbeitgebern205 an der Umsetzung der Unterstützten Beschäfti-

gung von zentraler Bedeutung. 

Die IFD wurden nach amerikanischem Vorbild bereits in den 1980er und 1990er Jahren in 

Deutschland erprobt und haben sich als ein sinnvolles Instrument herausgestellt.206 Seit dem 

Jahr 2000 werden die IFD jedem Bezirk der Agentur für Arbeit in Deutschland angegliedert.207 

Die offiziellen Zahlen belegen, dass 2016 in den 184 Einrichtungen der IFD über 62.000 Men-

schen betreut worden sind, von denen 3.299 Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.208 

Der IFD wird vom Gesetzgeber als Dritter definiert, der Dienste zur „Durchführung der Maß-

nahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben“ unterstützt.209 Sie han-

deln im Auftrag des Integrationsamtes oder des zuständigen Rehabilitationsträgers.210 

Der Personenkreis der Zielgruppe, der die Dienste des IFD zugutekommen soll, wird vom Ge-

setzgeber in drei Gruppen eingeteilt und darüberhinausgehend auf Menschen ohne Behinde-

rung erweitert.211 Neben den behinderten Menschen mit besonderen Bedarfen an arbeitsbe-

gleitender Betreuung sollen auch Beschäftigte in einer WfbM beim Übergang auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt unterstützt werden. Der Werkstattbeschäftigte soll in der WfbM bereits 

zielgerichtet vorbereitet worden sein, bedarf aber noch vielseitiger Hilfen in der Arbeitswelt.  

Um einen fließenden Übergang zu gewährleisten, sollen auch Abgänger einer Sonderschule 

mit beispielsweise Lernschwierigkeiten durch den IFD betreut werden, wenn sie zur Aufnahme 

einer Beschäftigung darauf angewiesen sind. Weitere vermittlungshemmende Umstände (Al-

ter, Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifikation, Leistungsminderung), welche die 

Aufnahme einer Beschäftigung zusätzlich erschweren, sollen vom IFD explizit in den Vermitt-

lungsprozess einbezogen werden.212 

                                            
204 BAG: UB; Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung 
205 Vgl. § 193 Abs. 1 SGB IX 
206 Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. 2005 
207 Ebenda 
208  Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) (Hrsg.): Jahresbericht 2016/2017. Arbeit 

& Inklusion. Münster 2017. 
209 S. § 192 Abs. 1 SGB IX 
210 S. § 194 Abs. 1 S. 1 SGB IX 
211 S. §§ 192 Abs. 2 und Abs. 4 SGB IX 
212 S. § 192 Abs. 3 SGB IX 
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Die gesetzlichen Aufgaben der IFD werden im 7. Kapitel des 3. Teils des SGB IX in den §§ 

192 ff. SGB IX umfassend formuliert. In zehn Eckpunkten tauchen sie in § 193 Abs. 2 SGB IX 

auf. Zusammenfassend sollen sie sowohl den Menschen mit Behinderung als auch den Ar-

beitgeber individuell und lösungsorientiert bei jeder Schwierigkeit unterstützen und Hilfestel-

lungen leisten, wenn der Bedarf dazu besteht. 

Um behinderungsrechte Arbeitsplätze vermitteln zu können, ist eine enge Zusammenarbeit 

u.a. mit der Agentur für Arbeit unerlässlich.213 Ein möglichst aussagekräftiges Dossier über 

Fähigkeiten, Leistungen und Interessen des förderungsbedürftigen Menschen soll vom IFD 

angefertigt und bewertet werden, um eine Vermittlung zu ermöglichen. Der Mensch mit Behin-

derung soll auf einen konkreten Arbeitsplatz vorbereitet und der Arbeitsplatz nach dessen Be-

dürfnissen gestaltet sein. 

4.3 Die individuelle betriebliche Qualifizierung  

Der Prozess der Unterstützten Beschäftigung ist in drei Teilprozesse (auch Bausteine) unter-

gliedert: Die Orientierungsphase, die Qualifizierungsphase und die Stabilisierungsphase.214 

Die ersten beiden Bausteine können unter der „Individuellen Betrieblichen Qualifizierung“ (In-

beQ) zusamengefasst werden. 

Ein Qualifizierungstrainer (auch Job Coach) begleitet den Rehabilitanden in allen Phasen und 

unterstützt ihn nicht nur bei der Akquirierung eines geeigneten Arbeitsplatzes, sondern auch 

bei der Vermittlung aller notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten.215 Der Qualifi-

zierungstrainer soll zudem die Persönlichkeitsentwicklung und das Trainieren von allgemein 

vorteilhaften Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben fördern und anleiten. Ein Qualifizie-

rungstrainer betreut maximal fünf Maßnahmeteilnehmer.  

Der Planung der InbeQ liegt ein umfassendes Profil über die Interessen, Kompetenzen und 

sonstigen Fähigkeiten des zu unterstütztenden Menschen mit Behinderung zugrunde. Die Un-

terstützte Beschäftigung hat als „kundenorientiertes Modell“216 den Zweck, die konkreten Be-

darfe zu analysieren und bei der Berufsplanung zu beachten. Auf dieser Grundlage ist ein 

geeigneter Qualifizierungsplatz zu suchen und anzubieten. 

Der Auftraggeber der UB muss über ein regionales Netzwerk von interessierten Arbeitgebern 

verfügen, um ein breites Angebot an solchen Qualifizierungsplätzen bereitzuhalten. Die Un-

terstützung der IFD durch die Arbeitgeber nimmt zu.217 Der Rehabilitand ist dazu angehalten, 

bereits innerhalb der ersten acht Wochen der InbeQ eine Arbeitserprobung in einem 

                                            
213 S. § 194 Abs. 3 Nr. 1 SGB IX 
214 Bundesagentur für Arbeit, Inhaltliche/Fachliche Neuerungen nach den Treffen der Expertenzirkel SGB II + III. 2. April 2012 
215 Ebenda 
216 BAG UB, Die BAG UB - BAG UB e.V. 
217 Das belegen der Zahlen der IFD, nach denen der Anteil der Arbeitgeber bei den einleitenden Stellen von 12,2 % im Jahr 

2010 auf 17,2 % im Jahr 2015 angestiegen ist. 
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Unternehmen durchführen zu können.218 Kann diese Erprobung nicht ermöglicht werden, so 

endet die Maßnahme. Durch mehrere Praktika soll der am besten geeigneteste Arbeitsplatz 

zur Qualifizierung gefunden werden. 

Die Arbeitszeit (d.h. Vollzeit) und Pflichtanwesenheit des Rehabilitanden in dem Qualifizie-

rungsunternehmen kann verringert werden, soll aber 15 Stunden wöchentlich nicht unter-

schreiten.219 Themenzentrierte Projekttage mit allen Teilnehmern der Rehabilitationsmaß-

nahme finden wöchentlich statt.220 

Während der Einarbeitungsphase steht der Qualifizierungstrainer dem Menschen mit Behin-

derung am Arbeitsplatz zur Seite. Weitere Fachkräfte wie beispielsweise Sozialpädagogen 

können jederzeit herangezogen werden. Gleichzeitig wird die Interaktion mit Kolleginnen und 

Kollegen z.B. beim gemeinsamen Kantinenbesuch oder Betriebsveranstaltungen gefördert. 

Der Job Coach ist auch als Ansprechpartner für die Arbeitgeberseite (z.B. Vorgesetzte) ge-

dacht und soll das Unternehmen hinsichtlich aller relevanten Fragen beraten. Ein gezieltes 

Fallmanagement durch Information, Beratung und Unterstützung für beide beteiligten Seiten 

ist der Wesenskern der Unterstützten Beschäftigung in der InbeQ. 

Im Qualifizierungsunternehmen ist der Teilnehmer der Maßnahme mindestens zwei Jahre tätig 

und wird umfassend geschult. Der dahergebrachte Rehabilitationsgrundsatz „Erst qualifizie-

ren, dann platzieren.“ wird bei dieser Form der beruflichen Rehabilitation bewusst aufgebro-

chen und umgekehrt.221 Aus diesem Grund kann der zuständige Rehabilitationsträger im Ein-

zelfall eine Verlängerung der InbeQ auf insgesamt drei Jahre verfolgen, wenn absehbar ist, 

dass die berufliche Qualifizierung zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung noch nicht den beabsichtigten Erfolg haben wird.222 

4.4 Die Berufsbegleitung und Eingliederungsberatung 

Die InbeQ schließt mit einer Stabilisierungsphase ab. Sie dient der Festigung der Integration 

des Rehabilitanden im Unternehmen und sichert die Kooperation der Beteiligten zur Aufnahme 

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ab. Mit der Unterzeichnung einer Absichts-

erklärung des Arbeitgebers, den nun qualifizierten Menschen mit Behinderung in ein solches 

Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen, kann die Phase der Berufsbegleitung beginnen.223 

Der Auftraggeber der Unterstützten Beschäftigung muss den Bedarf der Berufsbegleitung 

nach § 55 Abs. 3 SGB IX feststellen, wenn das Beschäftigungsverhältnis ausreichend 

                                            
218 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäfti-

gung“. 1. Dezember 2010 
219 Vgl. § 4 Abs. 3 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
220 Vgl. § 4 Abs. 7 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
221 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
222 BAG UB, Das Gesetz „Unterstützte Beschäftigung“ und dessen Umsetzung. 
223 Vgl. § 4 Abs. 5 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
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stabilisiert ist und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber die weitere Betreuung durch eine Berufs-

begleitung für sinnvoll und nötig erachten. Die Entscheidung über die Berufsbegleitung und 

darüber, welcher Bildungsträger diese durchführt, trifft das Integrationsamt.224 

Auf die Berufsbegleitung besteht (im Gegensatz zu früheren Maßnahmen der Arbeitsassis-

tenz) ein Rechtsanspruch (s.o.).225 Ihre verfolgten Ziele sind im Wesentlichen inhaltsgleich mit 

der psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen bei der begleitenden Hilfe im Ar-

beitsleben.226 Im Unterschied dazu ist sie zeitlich nicht starr gebunden und soll eine intensivere 

Begleitung je nach Unterstützungsbedarf ermöglichen.227 

Die externen Erbringer der Berufsbegleitung sollen darauf hinarbeiten, dass der beschäftigte 

Mensch mit Behinderung und der Arbeitgeber so gut wie möglich eigenständig den Arbeits-

platz auf die individuellen Bedürfnsse des Beschäftigten abstimmen können.228 Der Arbeits-

prozess soll behinderungsrecht optimiert und langfristig gesichert werden. Der Leistungser-

bringer soll in beratender Funktion als „unparteiischer Unterstützer“ fungieren.229 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation empfiehlt in ihren gemeinsamen Empfeh-

lungen zur Unterstützten Beschäftigung die Berufsbegleitung beim Vorliegen folgender An-

lässe (Auszug):230 

• wenn Nach- und Weiterqualifizierungen erforderlich sind, 

• wenn die eigene betriebliche Rolle im Umgang mit Kollegen noch nicht gefunden ist, 

• wenn der Mensch mit Behinderung von Konflikten im Betrieb betroffen ist, 

• wenn das Leistungsvermögen von den betrieblichen Anforderungen abweicht, 

• wenn sich betriebliche Arbeitsabläufe ändern oder Ansprechpartner wechseln, 

• wenn psychische und/oder emotionale Instabilität vorliegen. 

Der Leistungsträger prüft und entscheidet über die anlassbezogenen Stellungnahmen des 

Qualifizierungsunternehmens im Einzelfall hinsichtlich Art, Intensität, Dauer und den Beteilig-

ten.231 Im Jahr 2016 bewilligte das Integrationsamt in 17 % der Fälle Leistungen der Beglei-

tenden Hilfe im Arbeitsleben zur Sicherung des Arbeitsplatzes.232 Damit konnten 16.200 von 

Menschen mit Behinderung erlangte Beschäftigungsverhältnisse gesichert werden, was einer 

                                            
224 Impulse - Magazin der Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung, Unterstützte Beschäftigung - Konzept und 

Maßnahme. 2009 
225 Integrationsämter, Unterstützte Beschäftigung. 
226 Vgl. § 185 Abs. 2 S. 4 SGB IX 
227 Vgl. § 5 Abs. 3 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
228 Impulse - Magazin der Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung, Unterstützte Beschäftigung - Konzept und 

Maßnahme. 2009 
229 Vgl. § 5 Abs. 4 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
230 S. § 5 Abs. 5 Nr. 3 - 8 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
231 S. § 5 Abs. 5 der BAR: Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
232 BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, BIH Jahresbericht 2016 / 2017. 
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Sicherungsquote von 85 % entspricht.233 Insgesamt 27,7 % der Rehabilitanden nahmen so-

wohl die InbeQ als auch die anschließende Berufsbegleitung in Anspruch.234 

Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung sieht die kontinuierliche Begleitung durch einen 

Fachdienst ausdrücklich vor.235 Diese Unterstützung soll solange erbracht werden, wie sie not-

wendig ist. Auch bei einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis ist neben dem Menschen 

mit Behinderung selbst vor allem die Arbeitgeberseite auf Beratung angewiesen. Die Komple-

xität der rechtlichen Rahmenbedingungen und Sonderregelungen für die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung verlangt es, einen kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung 

zu wissen. 

4.5 Einkommensquellen und Einkommenssituation 

Der Mensch mit Behinderung erhält während der Phase der Individuellen betrieblichen Quali-

fizierung unterhaltssichernde Leistungen von der Agentur für Arbeit.236 Diese fließen dem Re-

habilitanden zur Sicherung eines allgemeinen Lebensstandards und zur Deckung laufender 

Kosten zu. 

Gemäß § 119 S. 1 Nr. 2 Var. 4 SGB III haben Menschen mit Behinderung, die an einer beruf-

lichen Rehabilitationsmaßnahme im Rahmen der InbeQ einer Unterstützten Beschäftigung 

teilnehmen, einen Anspruch auf Übergangsgeld. Regelmäßig erfüllen aber Absolventen einer 

Förderschule die nötige Vorversicherungszeit nach § 119 S. 1 Nr. 1 SGB III nicht und können 

daher keinen Anspruch auf Übergangsgeld geltend machen. 

Im Regelfall beziehen die Rehabilitanden in der InbeQ-Phase ein Ausbildungsgeld nach § 122 

Abs. 1 Nr. 2 SGB III, wenn ein Übergangsgeld nicht gezahlt werden kann. Da es sich bei der 

InbeQ nicht um eine klassische Berufsausbildung handelt, wie sie § 123 SGB III für die Zah-

lung von Ausbildungsgeld vorsieht, regelt der § 124 SGB III das Ausbildungsgeld für Teilneh-

mer der Unterstützten Beschäftigung speziell.  

Der Antragsteller muss die persönlichen Voraussetzungen erfüllen, d.h. es muss eine Behin-

derung vorliegen und es darf noch keine Berufsausbildung abgeschlossen worden sein (außer, 

diese kann aufgrund der Behinderung nicht mehr ausgeübt werden).237 Der zuständige Be-

rufsberater o.Ä. unterstützt den Menschen mit Behinderung bei der Antragstellung bei der 

Agentur für Arbeit. 

                                            
233 Ebenda 
234 Vgl. Ergebnisse der 5. bundesweiten Umfrage der BAG UB zur Umsetzung der Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ 

nach § 38a (55 n.F.) SGB IX für das Jahr 2016 
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Das Ausbildungsgeld wird bei förderfähigen Bildungsmaßnahmen, die keine Berufsausbildung 

sind, für ein Jahr gezahlt. Die Leistung kann bei Stellung eines Weiterbewilligungsantrages bei 

Bedarf verlängert werden.238  

Die Höhe des Ausbildungsgeldes ist abhängig von weiteren persönlichen Faktoren des An-

tragstellers. Dazu zählen u.A. das Alter, die Art der Bildungsmaßnahme und die Art der Unter-

bringung des Rehabilitanden.  

Wohnt der Antragsteller bei seinen Eltern bzw. einem Elternteil, beträgt das Ausbildungsgeld 

216 Euro.239 Bei einer Unterbringung in einem Wohnheim kann das Ausbildungsgeld 111 Euro 

betragen, „wenn die Kosten für Unterbringung und Verpflegung von der Agentur für Arbeit oder 

einem anderen Leistungsträger übernommen werden“.240 Bei anderweitiger Unterbringung au-

ßerhalb eines Wohnheims oder Internats ohne Kostenerstattung für Unterbringung und Ver-

pflegung beträgt das Ausbildungsgeld 418 Euro monatlich.241 Für behinderte Menschen unter 

18. Jahren fällt das Ausbildungsgeld mit 218 Euro bei Vorliegen bestimmter Bedingungen ge-

ringer aus.242 

Die Bundesagentur für Arbeit trägt und zahlt als zuständiger Rehabilitationsträger243 die anfal-

lenden Sozialversicherungsbeiträge allein.244 Das gilt sowohl bei Bezug von Übergangsgeld 

als auch von Ausbildungsgeld.245 Allerdings ist zu beachten, dass der Rehabilitand während 

der Unterstützten Beschäftigung nicht in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsförderung) 

pflichtversichert ist. „Der Gesetzgeber betrachtet eine Maßnahme der Unterstützten Beschäf-

tigung nicht als eine Maßnahme der Befähigung zur Erwerbstätigkeit im Sinne von § 26 Absatz 

1 Nr. 1 SGB III.“246 heißt es in der Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit. 

Die Unterstützte Beschäftigung kann als Maßnahme der beruflichen Rehabilitation auch über 

das Persönliche Budget i.S.v. § 29 SGB IX sein.247 Dieses versetzt den Menschen mit Behin-

derung in die Lage, einen Qualifizierungstrainer bzw. einen Job-Coach durch einen dritten 

Anbieter selbst auszuwählen und die UB in Eigenverantwortung durchzuführen. Die Höhe des 

Teil- und Gesamtbudgetes wird in der Zielvereinbarung mit dem Rehabilitationsträger (oder 

dem Integrationsamt) festgesetzt.248 Wird die UB aus einem Persönlichen Budget heraus 
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finanziert, kann unter bestimmten Bedingungen eine Versicherungspflicht in der Arbeitslosen-

versicherung eintreten.249 Dies ist aber nicht praxisrelevant, da die UB gerade nicht in einer 

Einrichtung für behinderte Menschen den Rehabilitanden zu einer Erwerbstätigkeit befähigt.250 

Nach der erfolgreichen Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-

hältnis kann der Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse oder Minderleistungsausgleiche251 beim 

Integrationsamt beantragen, damit der behinderte Arbeitnehmer eine angemessene Bezah-

lung zur Sicherung seines Lebensunterhaltes erhalten kann. Regelungen zum ortsüblichen 

Tariflohn und zum Mindestlohn sind hierbei einzuhalten.252 

4.6 Zukunftsperspektiven und Altersvorsorge 

Den altersmäßig größten Anteil der Teilnehmer an einer beruflichen Rehabilitation im Rahmen 

einer Unterstützten Beschäftigung nehmen mit 54,7 % die 18 bis 24-jährigen ein.253 Etwa 34,4 

% sind zwischen 25 und 40 Jahren alt.254 Damit werden die Rehabilitanden größtenteils in 

jungen Jahren qualifiziert und haben noch eine relativ lange Zeit bis zur regulären Altersgrenze 

der Regelaltersrente von 67 Jahren vor sich. 

Knapp die Hälfte der Teilnehmer war vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahme UB arbeitslos 

und bezog zu 40,4 % länger als ein Jahr Leistungen nach dem SGB II oder SGB III.255 Im Jahr 

2016 haben insgesamt 1.038 Teilnehmer die Maßnahme InbeQ regulär beendet (64,0 %, d.h. 

entweder in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt oder sie waren nicht 

vermittlungsfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) oder vorzeitig abgebrochen (36,0 %, d.h 

aus persönlichen Gründen ohne Vermittlung die Maßnahme beendet).256 In ein sozialversiche-

rungspflichtiges Arbeitsverhältnis wurden 43,1 % der Rehabilitanden überführt, was die bisher 

höchste Quote seit Beginn der Umfragen 2009 ist. In die Arbeitslosigkeit gerieten 24,1 % und 

14,9 % traten eine Tätigkeit in einer WfbM an.257 

Das Arbeitsverhältnis wurde in 64,4 % der Fälle befristet, nur 32,7 % der Arbeitsverhältnisse 

waren sofort unbefristet.258 Dieses Ungleichgewicht verdeutlicht die skeptische Haltung der 

meisten Arbeitgeber gegenüber der zukünftigen Entwicklung des eingestellten Menschen mit 

Behinderung am Arbeitsplatz. In der Folge ist in diesen Fällen noch nicht abschließend geklärt, 

ob das Beschäftigungsverhältnis auch langfristig und mit Sicherheit bestehen bleibt. Die 
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anschließende Umwandlung des Arbeitsvertrages in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist al-

lerdings nach erfolgreicher Integration in das Unternehmen sowie zufriedenstellender Arbeits-

leistung des Menschen mit Behinderung denkbar. 

Der Stundenlohn nimmt bei der Hälfte der übernommenen Rehabilitanden einen Wert zwi-

schen 7 und 9 Euro an. Aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns ist der Lohn in keinen Fällen 

geringer als 7 Euro.259 Immerhin 27,3 % der Arbeitgeber zahlen einen Stundenlohn zwischen 

9 und 11 Euro. Jedoch machten auch relativ viele Arbeitgeber (18,3 %) keine Angaben zum 

Stundenlohn.260 Eingliederungszuschüsse der Agentur für Arbeit261 für die Beschäftigten wur-

den in 74,7 % der Fälle gezahlt. 

Problematisch zu sehen ist die soziale Absicherung der erfolgreich in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelten Menschen mit Behinderung. Sie tragen als Beschäf-

tigte ihre Sozialversicherungsbeiträge hälftig mit ihrem Arbeitgeber und verringern damit ihren 

monatlichen Nettolohn. Die Sozialabgaben schmälern folglich das verfügbare Budget zur De-

ckung des Lebensunterhaltes. Belastbare Zahlen über den Bedarf von Leistungen der Sozial-

hilfe (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) von Menschen mit Behinderung in einem ver-

mittelten Arbeitsverhältnis sind nicht verfügbar. Es ist allerdings angesichts des niedrigen Loh-

nes (gerade bei Teilzeitarbeitsplätzen) davon auszugehen, dass Menschen mit Behinderung 

teilweise auch trotz einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ihren Le-

bensunterhalt ohne staatliche Unterstützung durch die Sozialsysteme decken können.262 

Während der InbeQ-Phase der Unterstützten Versicherung bestimmt sich die beitragspflich-

tige Einnahme für die Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 162 Nr. 

3 SGB VI. An dieser Stelle hat der Gesetzgeber mit dem „Gesetz zur Einführung der Unter-

stützten Beschäftigung“263 zum 30.12.2008 geregelt, dass für Personen, die im Rahmen einer 

Unterstützten Beschäftigung nach § 38a des Neunten Buches (ab 01.01.2018 ersetzt durch § 

55 SGB IX) individuell betrieblich qualifiziert werden, ein Arbeitsentgelt in Höhe von 20 vom 

Hundert der monatlichen Bezugsgröße maßgeblich ist.264 

Der spätere Rentenanspruch, der sich an 80 % des Durchschnittseinkommens von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern orientiert (d.h. gem. § 162 Nr. 2 SGB VI eine beitragspflichtige 

Einnahme i.H.v. 80 % der Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV), war für vermittelte Menschen mit 

Behinderung aus einer Unterstützten Beschäftigung heraus bis zum 31.12.2017 nicht kraft 

Gesetzes gegeben. Diese Regelung war ausschließlich an die Einrichtung der WfbM 
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gebunden und garantierte somit nicht die ausreichende Altersversorgung von Menschen mit 

Behinderung, die in einer Unterstützten Beschäftigung qualifiziert worden sind. 

Der Gesetzgeber hat hier durch das „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen“265 nachgebessert und § 162 Nr. 2a SGB VI ergänzt. Ab 

01.01.2018 gelten die 80 % der Bezugsgröße nicht nur für eine im Anschluss an eine WfbM-

Beschäftigung ausgeübte Tätigkeit in einem Integrationsprojekt (jetzt ersetzt durch den Begriff 

„Integrationsbetrieb“266) als beitragspflichtige Einnahme. Sie sind von nun an auch im An-

schluss an eine Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter i.S.v. § 60 SGB IX maß-

geblich. Allerdings nur, wenn diese Anschlussbeschäftigung auch in einem Integrationsbetrieb 

erfolgt. 

 

5 Die Arbeitswelt auf dem Ersten Arbeitsmarkt 

5.1 Die Schwerbehindertenpflichtquote und die Ausgleichsabgabe 

Für Arbeitgeber mit sowohl privatrechtlich als auch öffentlich-rechtlich organisiert sind, besteht 

in Deutschland eine Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderung.267 Diese ist im 3. 

Teil des 2. Kapitels des SGB IX in den §§ 154 – 162 SGB IX festgeschrieben und bindet 

152.000 Arbeitgeber268 an die tatsächliche Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.269 

Der oder die Behinderte selbst kann daraus keinen Beschäftigungsanspruch ableiten.270 

Gemäß § 164 Abs. 1 S. 1 SGB IX sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, zu prüfen, ob die freie 

Arbeitsplätze mit Menschen mit einerr Schwerbehinderung besetzen können. Ferner sollen die 

Arbeitgeber nach § 164 Abs. 3 S. 1 SGB IX sicherstellen, dass mindestens die vorgeschrie-

bene Anzahl an zu beschäftigenden Menschen mit einer Schwerbehinderung auf Dauer auf 

behinderungsrechten Arbeitsplätzen tätig ist. 

Die sogenannte Schwerbehindertenpflichtquote beträgt gemäß § 154 Abs. 1 S. 1 SGB IX bei 

mindestens 5 % im Unternehmen. Sie gilt für private und öffentliche Arbeitgeber, die mindes-

tens 20 Arbeitnehmer monatlich im Jahresdurchschnitt beschäftigen. Dabei sind alle Arbeits-

plätze von allen Betriebsteilen (z.B. Filialen) zusammenzurechnen.271 Der Unterschied zwi-

schen der Soll-Beschäftigten und den tatsächlich beschäftigen Menschen mit einer 

                                            
265 Deutscher Bundestag, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 66. 23. Dezember 2016. Art. 7 Nr. 8 des „Gesetzes zur Stärkung der 

Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen“ vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) 
266 S. § 132 SGB IX 
267 Integrationsämter, Beschäftigungspflicht. 14. Januar 2014 
268 Greskamp, Dagmar, Inklusionsbarometer Arbeit. 5. Dezember 2016 
269 BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (Hrsg.): "Beschäftigungspflicht". In: Fachle-

xikon ABC Behinderung & Beruf. Wiesbaden 2014. 
270 Ebenda 
271 Integrationsämter, Beschäftigungspflicht. 14. Januar 2014 



 40 

Schwerbehinderung ergibt (vereinfacht) die Pflichtquote des einzelnen Unternehmens. An-

hand dieser wird geprüft, ob die allgemeine Schwerbehindertenpflichtquote von 5 % erfüllt ist 

oder nicht.272 

Arbeitgeber, die der Pflichtquoten-Regelung vorsätzlich oder fahrlässig nicht nachkommen, 

handeln ordnungswidrig und können nach § 238 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX mit einem Bußgeld belegt 

werden. 

Eng im Zusammenhang mit der Schwerbehindertenpflichtquote steht die sognannte Aus-

gleichsabgabe (auch Schwerbehindertenabgabe).273 Solange ein Arbeitgeber seine Beschäf-

tigungspflicht ggü. Menschen mit einer Schwerbehinderungg nicht erfüllt, hat er für jeden un-

besetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten.274 

Je nachdem, in welchem Maße die Schwerbehindertenpflichtquote bereits erfüllt ist, richtet 

sich die Höhe der Ausgleichsabgabe. Diese ist ferner an die Entwicklung des jährlichen Durch-

schnittsverdienstes der Versichertengemeinschaft (Bezugsgröße n. § 18 SGB IV) gekop-

pelt.275 

Die Ausgleichsabgabe beträgt nach § 160 Abs. 2 SGB IX ab dem 01.01.2016 je unbesetztem 

Pflichtarbeitsplatz:276 

1. 125 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger 

als dem geltenden Pflichtsatz, 

2. 220 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger 

als 3 Prozent, 

3. 320 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent. 

Der Zahlbetrag der Ausgleichsabgabe ist von den Arbeitgebern selbst zu bestimmen (Selbst-

veranlagungspflicht) und an das zuständige Integrationsamt zu überweisen.277 Sie haben in 

Angelegenheiten der Beschäftigungspflicht und der Ausgleichsabgabe mit den Agenturen für 

Arbeit und den Integrationsämtern zusammenzuwirken.278  

Tatbestände zum Erlass der Ausgleichsabgabe sind vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Die 

Zahlung der Ausgleichsabgabe soll den Arbeitgeber dazu motivieren, Arbeitsplätze mit 

schwerbehinderten Menschen zu besetzen.279 Gleichzeitig werden damit Arbeitgeber 
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gefördert, die bereits schwerbehinderte Menschen beschäftigen.280 Die Mittel der Ausgleichs-

abgabe sind explizit zweckgebunden und dürfen „nur für besondere Leistungen zur Förderung 

der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe 

im Arbeitsleben […] verwendet werden“.281 

Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen ist im Jahr 2016 auf 4,69 % gestiegen 

(im Vergleich 2015: 4,67 %).282 Mindestens einen Pflichtarbeitsplatz besetzten 74,40 % der 

Arbeitgeber; 40,20 % besetzten sogar alle Pflichtarbeitsplätze.283 Damit blieben knapp 29.000 

Pflichtarbeitsplätze unbesetzt.284 

5.2 Behinderungsgerechte Arbeitsplatzanalyse, innerbetriebliche Integration 
und staatliche Förderungsmöglichkeiten 

Die Analyse des Arbeitsplatzes, an dem ein Mensch mit Behinderung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt tätig werden soll, ist für den Erfolg der Inklusionsleistung von immenser Wichtig-

keit. Der Arbeitsplatz eines behinderten Menschen muss so gestaltet sein, dass unter den 

behinderungsbedingten Einschränkungen die an ihn gestellten Aufgaben bestmöglich erledigt 

werden können. Es muss gewährleistet sein, dass der konkrete Arbeitsplatz auf die konkreten 

Fähigkeiten und die damit verbundenen Leistungsziele abgestimmt ist. Im Zweifelsfall sollte 

ein anderer Arbeitsplatz gefunden werden, der für die Sicherstellung der individuellen Bedürf-

nisse des Menschen mit Behinderung eventuell besser geeignet ist.285 

Im Regelfall bedarf es einer arbeitsmedizinischen Feststellung, inwieweit ein Mensch mit Be-

hinderung in seinen Leistungsfunktionen eingeschränkt ist. Die verschiedenen Ursachen und 

Arten einer Behinderung können die Einsatzfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

ebenso vielseitig beeinflussen. Umso wichtiger erscheint die präzise Abstimmung darüber, 

welche Einschränkungen vorliegen und wie diesen am Arbeitsplatz entgegengewirkt werden 

kann.286  

So ist neben dem Eignungsprofil auch ein umfassendes Anforderungsprofil in Bezug auf die 

Arbeitsaufgaben zu erstellen. Die Arbeitgeber sind sehr daran interessiert, die Stärken und 

Schwächen der Menschen mit Behinderung auf nachvollziehbare Art und Weise zu analysie-

ren, um die individuelle Eignung für den konkreten Arbeitsplatz festzustellen. Von den Arbeit-

gebern bestätigen 97 %, dass sie schwerbehinderte Menschen einstellen würden, wenn 
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gewährleistet ist, dass der Mensch mit Behinderung am richtigen Arbeitsplatz eingesetzt wird 

- d.h. dort, wo er seine volle Leistungsfähigkeit entwickeln zu können.287 

Eine zentrale Bedeutung kommt der Barrierefreiheit im Unternehmen bei. Im Einzelfall sind die 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung dahingehend umzugestalten, dass sie unter den 

behinderungsbdingten Einschränkungen gut erreicht werden können.288 Das gilt uneinge-

schränkt auch für das gesamte Arbeitsumfeld (z.B. Zugang, Beleuchtung, Sanitäranlagen, 

Lärm etc.289). Zu berücksichtigen ist jedoch auch die Arbeitszeit und deren Verteilung.290 Dazu 

bedarf es z.T. auch der Neuorganisation von Arbeitsprozessen. Als sinnvoll hat es sich z.B. 

herausgestellt, für behinderte Arbeitnehmer kleine Checklisten zum abhaken für die Arbeits-

abläufe zu entwickeln, die grafisch dargestellt sind und ein Orientierungssystem bieten.291 

Um die Barrierefreiheit und folglich die innerbetriebliche Integration von behinderten Arbeit-

nehmern zu ermöglichen, sind (bedarfsorientiert) technische Arbeitshilfen geeignete Mittel. Sie 

sollen dort ansetzen, wo die behinderungsbedingten Einschränkungen es nötig machen, nicht 

mehr vorhandene Funktionen zu ersetzen.292 Das Angebot ist mittlerweile sehr groß. Bei Be-

darf kann auch eine Kraftfahrzeughilfe beantragt werden.293 

Der Staat fördert die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Gerade die Arbeitgeber profitieren von staatlichen Fördermöglichkeiten.294 Laut ei-

ner Umfrage der Aktion Mensch kennen von 500 Unternehmen insgesamt 85 % der Arbeitge-

ber diese Fördermöglichkeiten, jedoch bestehen Unterschiede zwischen der Größe des Un-

ternehmens.295 So haben zwar 96 % der Großunternehmen Kenntnis von den Fördermöglich-

keiten, aber nur 62 % der kleineren Unternehmen.296 Darum ist es auch wenig verwunderlich, 

dass nur 53 % der kleineren Unternehmen die staatlichen Leistungen auch tatsächlich in An-

spruch nehmen, wogegen es bei den Großunternehmen ganze 92 % sind.297 

Das zuständige Integrationsamt erbringt auf Antrag Eingliederungszuschüsse zu Investitions-

kosten, wenn z.B. ein Arbeitsplatz behinderungsrecht umgebaut werden muss und beteiligt 

sich auch an notwendigen Schulungen bzw. Fortbildungen.298 Bei Geltendmachung einer au-

ßergewöhnlichen Belastung aufgrund der Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung 

(z.B. personeller Mehraufwand durch zusätzliche Unterstützung oder Arbeitsassistenz) zahlt 
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das Integrationsamt ebenfalls Zuschüsse.299 Zudem beraten Integrationsfachdienste bei der 

Beantragung von Lohnkosten und Minderleistungszuschüssen.300 

Die Bundesregierung stellt für diese Aufgaben bis 2020 Mehrausgaben in Höhe von 1,5 Milli-

arden Euro an den Bund sowie 350 Millionen Euro an die Länder und Gemeinden bereit.301 

5.3 Anforderungen und zusätzliche Belastungen für die Behinderten 

Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt ist für diesen im Regelfall mit höheren Anforderungen verbunden als 

bei Tätigkeiten in einer WfbM oder einem Integrationsbetrieb. Der Mensch mit Behinderung 

(v.a. einer Schwerbehinderung) sieht sich in seiner Person mit z.T. neuen Herausforderungen 

konfrontiert, die das Interesse an einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hem-

men könnten.302 

Das Wichtigste für die Beschäftigung außerhalb der WfbM (o.Ä.) muss die innere Einstellung 

und Motivation zur Arbeit sein. Menschen mit Behinderung müssen auch selbständig Interesse 

und Engagement für einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zeigen.303 Einer 

Umfrage der Bundesagentur aus dem Jahr 2005 zur Folge sind offensichtlich viele Arbeitgeber 

der Ansicht, dass die hohen Arbeitsanforderungen einen stärkeren Einsatz von Schwerbehin-

derten im Unternehmen gar nicht zulassen (für 43 % der Arbeitgeber trifft diese Aussage voll 

zu, für 47 % trifft sie zu).304 Weiterhin zeigt sich, dass die Orientierung an der Leistungsfähig-

keit des Schwerbehinderten für 8 von 10 Unternehmen von Belang ist (11 % sehr wichtig, 68 

% wichtig).305 Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder sogar zu verbessern, sind individu-

elle Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung.306 

Sozialkompetenzen sind ebenso ausschlaggebend für eine gelungene Vermittlung eines Men-

schen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Diese sind nicht selten besonders 

anfällig auf Leistungsdruck und Stress, was ein Konfliktpotenzial bergen kann.307 Eine Tätigkeit 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verlangt ein hohes Maß an Konzentration und Aufmerk-

samkeit für die zielgerichtete Arbeitsverrichtung, die einer gewissen Kontinuität folgen muss.308 

Tätigkeiten mit geringem Anforderungsniveau und einem einfacheren Anforderungsprofil sind 

im Zuge der Arbeitsplatzverlagerung (Outsourcing) seltener und darum begehrter denn je 
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geworden.309 Tatsächlich wären mehr derartige Hilfstätigkeiten ideal für die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung.310 

Menschen mit Behinderung sind angewiesen auf eine klare Tagesstruktur, verbindliche, wie-

derkehrende Leitlinien und ein stabiles soziales Umfeld.311 Sie brauchen genau so den Kontakt 

zu Kollegen und erwarten von diesen ggf. Hilfestellungen bei aufgetretenen Schwierigkeiten.312 

5.4 Entfaltungsmöglichkeiten und soziokulturelle Teilhabe 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist ein zent-

raler Baustein für die soziokulturelle Teilhabe in unserer pluralistischen Gesellschaft. Gerade 

für Menschen mit Behinderung, die in ihren Teilhabechancen behinderungsbedingt einge-

schränkt sind, ist der Arbeitsplatz ein wichtiger Ort, sich freier zu entwickeln und soziale Kon-

takte zu knüpfen. 

Diese Entfaltungsmöglichkeiten unterscheiden sich von der Arbeit in einer WfbM. Das Aufga-

benspektrum in den Werkstätten für behinderte Menschen ist begrenzt, kann monoton sein 

und u.U. nicht viel Spaß und Abwechslung bieten.313 Die Werkstattbeschäftigten in ihrer Ge-

samtheit werden de facto separiert vor den Arbeitsbedingungen auf dem allgemeinen Arbeits-

markt. Damit bleiben auch Wege zur beruflichen und sozialen Teilhabe im Umgang mit Nicht-

behinderten versperrt.314 

Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stehen stärker als WfbMs in wirtschaftlicher 

Konkurrenz und müssen sich den Gegebenheiten auf dem Markt anpassen. Demzufolge müs-

sen sich auch Arbeitsprozesse fortentwickeln. Beispiele von Arbeitgebern, die ihr Unterneh-

men für Menschen mit Behinderung öffnen und behinderungsrechte Arbeitsplätze anbieten 

zeigen, dass sie von diesen profitieren und lernen können.315  

Menschen, die mit besonderen Einschränkungen erwerbstätig sind, haben meist einen ande-

ren Blick auf die Arbeitsstrukturen, benennen störende Hindernisse und entdecken schneller 

Potenziale zur Vereinfachung von Abläufen – vor allem, weil sie sich selbst unmittelbar an 

verschiedene Barrieren anpassen müssen. Die an Arbeitegeber gerichteten Umfragen des In-

klusionsbarometers belegen die These, dass Menschen mit Behinderung durch hohe Motiva-

tion und Leistungsfähigkeit auffallen, „weil ihre Behinderung oft viel Organisation im Alltag er-

fordert.“316 
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Das gemeinsame Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung in einem modernen Un-

ternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt führt nicht nur ein hohes Maß an sozialer Ver-

antwortung im Unternehmen selbst herbei. Auch nach außen hin wird die gesamtgesellschaft-

liche Verantwortung unter dem Fachbegriff "Corporate Social Responsibility" (CSR) deutlich. 

Darunter wird ein Gesamtpaket an Maßnahmen verstanden, die das unternehmerische Han-

deln vollständig auf nachhaltige Impulse ausrichten.317 Dazu gehört auch das soziale Engage-

ment gegenüber den Arbeitnehmern („natural support in the workplace“318), insbesondere de-

nen mit einer Behinderung. 

Der Ausbau der sozialen Kontaktmöglichkeiten zwischen allen Mitarbeitern fördert den Zusam-

menhalt im Unternehmen und steigert die Arbeitsmoral. Der Arbeitsplatz muss auch als sozi-

ales System begriffen werden, in dem informelle Regeln gelten, die man als neuer Kollege erst 

einmal kennen muss.319 Dafür ist eine gemeinsame Basis notwendig. Informationsdefizite sind 

oft die Grundlage für Diskriminierung. Der Austausch untereinander fördert das Verständnis 

für die individuellen Einschränkungen von Menschen mit Behinderung, bietet Raum für ge-

meinsame Lösungs- und Verbesserungsansätze und dient zudem der Konfliktverhütung.320 

Integrationsvereinbarungen mit klaren Zielvorstellungen bzw. Leitbildern sind dabei unerläss-

lich, um Stigmatisierung zu verhindern.321 

Das Ansprechen von Kritikpunkten im Team trägt dazu bei, die Arbeitsbedingungen sowie die 

internen Abläufe an die Bedürfnisse des Menschen mit Behinderung anzupassen – und gerade 

andersherum. In größeren Unternehmen kommt diese Aufgabe der Schwerbehindertenvertre-

tung oder dem Behindertenbeauftragten zu. Es ist wichtig, einen kompetenten Ansprechpart-

ner im Unternehmen zu haben.322  

Dennoch sollten sich die Arbeitgeber nicht scheuen, bei Problemen die Integrationsfach-

dienste zurate zu ziehen.323 Bei Überforderung, ständigen Stressituationen oder Konflikten mit 

Kollegen oder Kunden können fachkundige Außenstehende vermitteln. Die IFD beraten und 

unterstützen i.d.R. kleinere und mittelständische Unternehmen, die keine Schwerbehinderten-

vertretung haben und sich ggf. damit überfordert fühlen, Menschen mit Behinderung im Zwei-

felsfall eine angemessene, gleichwertige Weiterbschäftigung anbieten zu können.324 

Nichtsdestotrotz bietet die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt wie bereits ausgeführt das Potenzial, beide Seiten bestmöglich zufriedenzustellen. 
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Menschen mit Behinderung sind nicht dazu verpflichtet, unter sich zu sein und beispielsweise 

in einer WfbM zu arbeiten. Sie können auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgreich tätig 

sein, sich im Unternehmen wohl und sinnvoll fühlen sowie das Betriebsklima bereichern. Das 

ist ihr Recht und Ausdruck der soziokulturellen Teilhabe an der Gesellschaft.325 

5.5 Einkommensquellen, Eingruppierung und Einkommenssituation 

Die Aussichten auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind auch für Menschen 

mit Behinderung konstant hoch. Im Jahr 2015 waren nach Angaben der Bundesagentur für 

Arbeit 1,03 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung oder einer Gleich-

stellung sozialversicherungspflichtig beschäftigt.326 Aufgrund der guten Konjunkturlage sind 

die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Vergleich zu den Zahlen von 

vor zehn Jahren im Schnitt um ein Drittel angewachsen.327 

Als primäre Einkommensquelle der Beschäftigten mit einer Behinderung dient das erzielte Ar-

beitsentgelt.  Die Höhe korreliert mit vielschichtigen Faktoren, die Einfluss auf die Lohnent-

wicklung nehmen. Grundsätzlich darf ein Arbeitnehmer nicht aufgrund einer Behinderung 

schlechter bezahlt bzw. eingruppiert werden als Nichtbehinderte.328 

Im Gegensatz zu den Arbeitnehmerähnlichen in den Werkstätten für behinderte Menschen 

haben Menschen mit einer Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Anspruch auf den 

gesetzlichen Mindestlohn i.S.d. § 1 Abs. 1 MiLoG. Dieser beträgt seit dem 1. Januar 2017329 

8,84 Euro brutto je Zeitstunde.330 Er soll die Sicherung des Lebensunterhaltes sicherstellen. 

Ausschlaggebend für die Eingruppierung von Menschen mit Behinderung in das Lohngefüge 

ist deren Qualifizierung auf dem Arbeitsmarkt. Es zeigt sich, dass schwerbehinderte Menschen 

in der Arbeitslosigkeit nur zu 41 % keine Berufsausbildung nachweisen können – Bei den nicht-

schwerbehinderten Arbeitslosen sind es dagegen 48 %.331 Von den 171.000 schwerbehinder-

ten Arbeitslosen haben 54 % eine schulische oder betriebliche Ausbildung absolviert und im-

merhin 5 % eine akademische Ausbildung genossen.332 Höhere berufliche Qualifikationen wir-

ken sich regelmäßig positiv auf die Eingruppierung und damit den tatsächlichen Arbeitslohn 

aus.333 

Besondere Beachtung muss ebenfalls den regionalen Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt 

geschenkt werden. Die wirtschaftliche Situation auf regionalen Märkten wirkt sich unzweifelhaft 
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auf die Bezahlung der Arbeitnehmer durch die Arbeitgeber aus.334 Gerade in strukturschwa-

chen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und wenigen Arbeitsplätzen verdienen Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer deutlich weniger als in strukturstärkeren Regionen. Noch immer 

zeichnen sich die Unterschiede zwischen den Einkommen in Ost- und Westdeutschland ab.335 

Zwar wirken sich die Strukturunterschiede auf alle Beschäftigten gleichermaßen aus, aber im 

Hinblick auf die Einkommensituation und die damit verbundene soziale Sicherung ist es für 

behinderte Menschen in sog. „abgehängten Regionen“ nicht immer lohnenswert, eine Be-

schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzustreben, bei der die Bezahlung ggf. einen 

geringeren Lebensstandard als die Grundsicherungsleistungen herbeiführt. Die faktisch in 

ganz Deutschland vorherrschenden Lohndifferenzen (z.B. auch zwischen den Geschlechtern) 

machen die Erwerbstätigkeit oft nicht attraktiv für Menschen mit Behinderung.336 

5.6 Zukunftsperspektiven und Altersvorsorge 

Die Zukunftsperspektiven von Menschen mit Behinderung, einen Arbeitsplatz auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt gefunden haben, sind von vielen verschiedenen Einflussfaktoren abhän-

gig. Der Gesundheitszustand und die medizinischen Auswirkungen der Behinderung, z.B. 

lange Fehlheiten wegen Krankheit, sind wichtige Gründe für die Weiterbeschäftigung von be-

hinderten Arbeitnehmern, die die Arbeitgeber sorgfältig abwägen müssen.337 

Gefährdet sind diejenigen Menschen mit Behinderung, die dem Arbeitsdruck etc. nicht gerecht 

werden können und unter den hohen Arbeitsbedingungen leiden. Auch Diskriminierung am 

Arbeitsplatz spielt noch immer eine Rolle.338 In diesen Fällen ist auch nach gemeinsamen Ge-

sprächen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses 

nicht immer sinnvoll. Ein Wechsel in eine WfbM sollte in Erwägung gezogen werden, ehe die 

Arbeitslosigkeit droht.339 

Ansonsten zeigen sich beschäftigte Menschen mit einer Behinderung im Regelfall sehr dank-

bar für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen am Arbeitsplatz.340 Bei guten Arbeitsleistun-

gen und beiderseitigen Zufriedenheit über das Arbeitsverhältnis (ggf. auch mit Unterstützung 

des IFD o.Ä.) steht einer dauerhaften Weiterbeschäftigung nicht im Weg. 

Die soziale Absicherung von behinderten Arbeitnehmern richtet sich jedoch nach den allge-

meinen Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts. Menschen mit Behinderung, die auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt sind, genießen in der Sozialversicherung keinen 
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Sonderstatus (mehr). Liegen die Voraussetzungen für eine Beschäftigung i.S.d. § 7 SGB IV 

vor (d.h. eine nichtselbständige, weisungsgebundene Tätigkeit) und wird ein Arbeitsentgelt 

i.S.d. § 14 SGB IV bezogen (d.h. alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Be-

schäftigung) besteht eine Versicherungspflicht kraft Gesetzes in den verschiedenen Sozialver-

sicherungszweigen. 

Dementsprechend werden durch Beitragszahlung Ansprüche in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung341, in der gesetzlichen Krankenversicherung342, der sozialen Pflegeversicherung343 

und in der Arbeitslosenversicherung344 erworben. Die Beitragsberechnung erfolgt bei hälftiger 

Tragung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch Anwendung des halben Beitragssatzes345. 

Beitragspflichtig ist in der gesetzlichen Unfallversicherung der Arbeitgeber allein.346 

Die Höhe des versicherten Arbeitsentgeltes, aus welchem die Beiträge berechnet werden, ist 

nicht ausschlaggebend für die Beurteilung des Sozialversicherungsstatus. Übersteigt das Ar-

beitsentgelt monatlich nicht mehr als 450 Euro, liegt eine geringfügige Beschäftigung i.S.d. § 

8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV vor. In diesem Fall herrscht in der gesetzlichen Krankenversicherung347, 

in der sozialen Pflegeversicherung348 und in der Arbeitslosenversicherung349 regelmäßig Ver-

sicherungsfreiheit. Um dennoch eine soziale Absicherung zu gewährleisten, besteht für Men-

schen mit Behinderung die Möglichkeit der Familienversicherung350 oder u.U. der freiwilligen 

Versicherung in den einzelnen Sozialversicherungszweigen. 

Im Hinblick auf die Altersvorsorge durch die gesetzliche Rentenversicherung ist für erwerbs-

tätige Personen mit einer Schwerbehinderung die Inanspruchnahme der Altersrente für 

schwerbehinderte Menschen attraktiv. Gemäß § 37 SGB VI besteht darauf ein Anspruch bei 

Vollendung des 65. Lebensjahrs und Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren. Zum Zeitpunkt 

des Rentenbeginns muss eine Schwerbehinderung i.S.d. § 2 Abs. 2 SGB IX anerkannt sein.351 

Diese Altersrente kann mit Vollendung des 62. Lebensjahres vorzeitig in Anspruch genommen 

werden352, Übergangsvorschriften353 lassen sogar einen Rentenbeginn mit Vollendung des 60. 

Lebensjahres zu.  
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Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden nicht nur Pflichtbeitragszeiten, sondern alle Kalen-

dermonate mit rentenrechtlichen Zeiten angerechnet.354 Diese Regelung kommt den Men-

schen mit Behinderung entgegen, die in ihrem Erwerbsleben nur wenig Pflichtbeitragszeiten 

erworben haben, jedoch genug andere rentenrechtliche Zeiten in ihrem Versicherungskonto 

besitzen. 

Die Höhe der späteren Altersrente ist abhängig von den durch Beitragszahlung erworbenen 

Entgeltpunkten, die wiederum abhängig von den versicherten Arbeitsentgelten sind.355 Umso 

geringer die Arbeitsentgelte waren, desto geringer wird auch der monatliche Rentenzahlbetrag 

ausfallen. 

 

6 Konklusion 

 
6.1 Die Verflechtung von Teilhabe am Arbeitsleben und Teilhabe an der Ge-

meinschaft 

Der erste Themenkomplex der Konklusion beschäftigt sich mit dem sozialen Charakter der 

Arbeit hinsichtlich der inneren Einstellung zur Arbeit sowie dem inklusiven Arbeitsumfeld. Die-

ser lässt sich nicht empirisch messbar machen, sondern die Annahmen gehen nur aus inten-

siven Gesprächen mit den Behinderten selbst, Experten aus dem Bereich der Sozialpädagogik 

und der Wirtschaftsethik hervor. 

Bei den Betrachtungen zu den ausgewählten Beschäftigungsformen für Menschen mit Behin-

derung wurde deutlich, dass die Teilhabe am Arbeitsleben eng mit der Teilhabe an der Ge-

meinschaft verworben ist. Eine klare Trennung erscheint weder möglich noch sinnvoll. 

Ohne eine funktionierende Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben kann 

auch die damit verbundene Teilhabe an der lebendigen, sich durch Vielfalt auszeichnende 

Gesellschaft nicht gelingen. Der Arbeitsplatz – sei es in einer WfbM, einer Maßnahme der 

Unterstützten Beschäftigung oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt – wirkt immer als „Tür-

öffner“ zu den Möglichkeiten einer inklusiven Gesellschaftsform, in der die couragierten Bür-

gerinnern und Bürger gemeinsam leben wollen und Menschen mit Behinderung als gleichbe-

rechtigten Personenkreis auf dem Arbeitsmarkt anerkennen. 

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit von 2015 auf 2016 bei schwerbehinderten Menschen um   

-5 % bestätigt bereits eine überaus positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.356  
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Bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in 

deine geeignete, anderweitige Beschäftigung sind zwei soziale Aspekte von übergeordneter 

Bedeutung. 

Zum einen müssen die psychosozialen Bedürfnisse jedes Menschen wahrgenommen werden, 

der nach einem Zweck seines Handelns strebt. Gerade Menschen mit Einschränkungen im 

Alltag des täglichen Lebens haben dabei Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Sie 

bedürfen in besonderem Maße der Fürsorge durch vertraute Personen, die sich ihrer anneh-

men. Der Drang, selbst etwas zu erschaffen und produktiv zu sein, steckt auch in Menschen 

mit Behinderung, bei denen man es möglicherweise aufgrund der starken Einschränkungen 

durch die Behinderung anfangs nur schwer vermuten kann. Selbstverständlich haben sie das 

Recht, an der Arbeitswelt teilzuhaben und sich zu entfalten. Eine Arbeitstätigkeit trägt dazu 

bei, durch eigenes produktives Schaffen von anderen Personen wertgeschätzt zu werden. 

Die Arbeitswelt ist andererseits immer auch ein Anlass, soziale Kontakte zu knüpfen. Der Kreis 

der Kollegen, Vorgesetzten und eventuell Kunden erweitert sich für den Einzelnen immens. 

Menschen mit einer Behinderung weisen u.U. nur einen geringen Umfang an sozialen Kontak-

ten vor, der sich auf den engen Familienkreis und vertraues Fachpersonal wie z.B. Pflegekräfte 

erstreckt. Für sie bietet der Einstieg in das Berufsleben eine enorme Erweiterung, andere Men-

schen kennenzulernen. Diese sind ohne Zweifel ausschlaggebend für die seelische Stabilität 

jedes Einzelnen, auf dem Arbeitsalltag zu bestehen. Durch gelungene Integration am Arbeits-

platz zeichnet sich das soziale Gefüge der Arbeitswelt unabhängig der Art und Weise aus. 

Ferner sind die Konzepte gegen Diskriminierung und systematische Benachteiligung von Men-

schen mit Behinderung (z.B. bei Bewerbungen in Unternehmen) realitätsnah fortzuführen. An-

sonsten verliert die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt ihre Glaubwürdigkeit, die von der Gesamt-

bevölkerung getragen werden muss.357 

In den Sonderbeschäftigungsformen für Menschen mit einer Behinderung sind diese zumeist 

unter sich, sind gleich unter Gleichen und bilden – wie bereits in 3.4. erwähnt – eine „Gesell-

schaft im Kleinen“. Obwohl sich die Beschäftigten dort wohlfühlen und das bekannte, sichere 

Umfeld zu schätzen wissen, ist ein solcher sozialer Mini-Kosmos kritisch zu hinterfragen. Unter 

den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention und den sich stetig verbreitenden Im-

pulsen zur Inklusion von Menschen mit Behinderung ist es fraglich, ob beispielsweise eine 

WfbM diesen Anforderungen rein aufgrund des beschränkten sozialen Umfelds (noch) gerecht 

wird. 

Eine These der Kritiker von WfbM besteht in der Annahme, dass die WfbMs überwiegend noch 

immer einen separierenden Charakter haben und Menschen mit Behinderung von der 
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Teilhabe an der Gesellschaft weiterhin ausschließen. Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob 

man unter dem Begriff „Teilhabe an der Gemeinschaft“ auch die Werkstatt-Gemeinschaft ein-

bezieht oder nur die Gemeinschaft außerhalb der WfbM, die von den Nicht-Behinderten ge-

prägt wird. 

Die Antwort kann nur durch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs gefunden werden, der frei 

von Vorurteilen und Stigmatisierungen ist. Zentrales Element des Inklusionsgedankens ist 

schließlich die Selbstbestimmung des Individuums, darum sollte auch der einzelne Mensch 

mit Behinderung frei entscheiden und bestimmen, an welchem sozialen Gefüge er partizipie-

ren möchte. Diese Entscheidung sollte nicht abhängig davon sein, in welcher Form man be-

schäftigt ist bzw. wie die Arbeitswelt gestaltet ist. Die Rahmenbedingungen müssen insgesamt 

freier und transparenter werden.358 

6.2 Die Permeabilität der Beschäftigungsformen für Menschen mit Behinde-
rung  

Die Grundzüge der Beschäftigungsformen WfbM, Unterstützte Beschäftigung und allgemeiner 

Arbeitsmarkt wurden in den Gliederungspunkten 3 bis 5 skizziert. Obwohl sie einen analyti-

schen Charakter hatten, wurden bereits einige Vor- und Nachteile der Arbeitswelten deutlich. 

Der zweite Themenkomplex betrachtet deswegen die Durchlässigkeit der Beschäftigungsfor-

men untereinander. Das Ziel dabei soll sein, zu verdeutlichen, wo systemische Barrieren und 

strukturelle Blockaden den sozialen Aufstieg innerhalb der Arbeitswelt von Menschen mit Be-

hinderung entgegenstehen. 

Die ersten Hürden ergeben sich vordergründig bei dem Übergang von der Schule in eine zu-

künftige Ausbildung oder Berufstätigkeit. Die Phasen der Berufsorientierung und der Berufs-

findung sind nicht zu unterschätzende Anfangsstadien, bevor überhaupt klar zwischen den 

abzielenden Beschäftigungsformen für Menschen mit Behinderung unterschieden werden 

kann. 

Der allgemeinbildenen Schule kommt hier eine hochkomplexe Angelegenheit zu. Menschen 

mit einer Behinderung lernen im Regelfall an einer Sonderschule, die gezielt Wissen an Men-

schen mit Lernschwierigkeiten vermittelt.359 Zusätzlich soll sie auch noch die jungen Menschen 

auf die berufliche Zukunft vorbereiten, Unterstützung anbieten und die beabsichtigte Vermitt-

lung vorantreiben. Selbst für einen Außenstehenden liegt es auf der Hand, dass die Sonder-

schulen mit diesen weiteren Aufgabenfeldern nicht alleine gelassen werden, um der sukzes-

sive Überforderung zu entgehen. 

                                            
358 Schwalb, Helmut und Theunissen, Georg, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben. 2013 
359 Hoock, Silke, "Die Mehrheit der behinderten Menschen hat keine Chance". 29. Juli 2017 



 52 

Die Vorbereitung auf das Berufsleben und allen voran die Frage nach der späteren Berufswahl 

gestaltet sich schon bei nicht-behinderten Jugendlich als Herausforderung. Nun fließen bei 

Menschen mit einer Behinderung noch behinderungsbedingte Einschränkungen, medizinische 

Voraussetzungen und besondere Fürsorgenotwendigkeit in den Berufsfindungsprozess mit 

ein.360 

Ohne Zweifel bedarf es hierbei weiteren Unterstützungsangeboten durch einen Ausbau der 

Aufgabenfelder der Integrationsfachdienste sowie Schnittstellen mit der Agentur für Arbeit. Die 

Erfahrungen zeigen, dass die Berufsberatungen möglichst früh beginnen müssen und nicht 

erst kurz vor Erreichen des Abschlusses. Ein hohes Maß an Individualität und passgenaue 

Ideen sind nötig, einem jungen Meschen mit Behinderung die Chancen des Arbeitsmarktes 

aufzuzeigen. Dabei sollten die freien Entscheidungen stets beim Betroffenen selbst liegen. 

Der Übergang von Schule zum Berufs muss verstärkter gefördert werden, wozu es eine bes-

sere Vernetzung der beteiligten Träger geben muss: Die Absprachen zwischen der Schule, 

der Agentur für Arbeit, den Integrationsfachdiensten, den Berufsbildungs- und förderungswer-

ken im beruflichen Orientierungsverfahren sind noch nicht effizient genug gestaltet. Die Bun-

desagentur für Arbeit und deren Zweigstellen sollten ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen 

ausschöpfen, frühzeitig Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern herzustellen. Dadurch könnten 

vermehrt bedarfsorientierte Betriebspraktika, Probebeschäftigungen und Formen der Berufs-

einstiegsbegleitung ermöglicht werden.  

Gleichzeitig ist auf das Interesse, den jungen Menschen mit einer Behinderung nicht zu über-

lasten, stärker Rücksicht zu nehmen. Eine Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt schei-

tert langfristig, wenn ein behinderter Mensch dort bereits in einer frühen Berufsfindungsphase 

negative Erfahrungen gemacht hat, die ihn unausweichlich prägen - wenn nicht gar traumati-

sieren. So sollten Berufseinsteiger mit einer Behinderung besser darüber informiert werden, 

welche Wechsel in einen anderen Beruf, zu einem anderen Arbeitgeber oder auch in eine 

WfbM denkbar sind. 

Ein weiteres Problem bei der Permeabilität zwischen den Beschäftigungsformen sind die regi-

onal verschiedenen Inhalte in den Berufsbildungsbereichen der WfbM. Die dort erworbene 

berufliche Bildung ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich und beeinträchtigt die An-

schlussfähigkeit, um eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beginnen zu können. 

Die BBB in den Werkstätten sind nicht Teil der beruflichen Ausbildung in Deutschland, obwohl 

dort spezialisiert Menschen mit einer Behinderung aus- und fortgebildet werden.  

Die Bundesvereinigung Lebenshife fordert daher einen harmonisierten Bildungsplan mit ver-

bindlicheren Lerninhalten zur Vorbereitung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie es 
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grundsätzlich bereits in § 66 BBiG vorgesehen ist.361 Die Anerkennung der Fortbildungsab-

schlüsse362 muss vorangetrieben werden. Durch diese verbesserte Transparenz gelingt zu-

dem eine Vergleichbarkeit, welche Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unbedingt 

benötigen, um die Fähigkeiten eines Menschen mit Behinderung besser beurteilen zu können. 

Neben dem Menschen mit Behinderung selbst steht auch der Arbeitgeber vor der Herausfor-

derung, nicht den Überblick über die zuständigen Behörden zu verlieren. Im Bereich der Teil-

habe zum Arbeitsleben agieren die Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversiche-

rung, die Berufsgenossenschaften und (verschwindend gering) die Träger der Kriegsopferfür-

sorge. Außerdem beaufsichtigen die Integrationsämter die Rehabilitationsprozesse, arbeiten 

mit den Kommunen zusammen und werden durch die zahlreichen Interessenvertretungen von 

Menschen mit Behinderung (z.B. die BAG: WfbM) beraten. Dritte bieten zusätzlich Integrati-

onsdienste, Arbeitsassistenz uvm. an. Mit den Übergängen gehen Wechsel der Kostenträger 

und der relevanten Bezugspersonen einher.363  

Unübersehbar nehmen verschiedenste Beteiligte Aufgaben zur Vermittlung in bzw. zur Siche-

rung von behinderungsrechten Arbeitsplätzen wahr. Es herrscht ein hochgradig spezialisiertes 

System aus sowohl öffentlich-rechtlichen / juristischen als auch privatrechtlichen Personen 

vor, mit dem in der Konsequenz bürokratischer Aufwand einhergeht. Im Interesse aller muss 

das allgemeinverbindliche Ziel sein, die Bürokratie zu vereinfachen oder teilweise abzubauen, 

um primär Arbeitgeber nicht vor der Beschäftigung von Menschen mit einer Behinderung ab-

zuschrecken und deren Angehörige zu entlasten.  

Weiterhin behindern die unterschiedlichen sozialrechtlichen Statusbeurteilungen364 das Ent-

scheidungsvermögen bei der Berufswahl, z.B. bei der Feststellung eines arbeitnehmerähnli-

chen Rechtsverhältnisses, für das im Gegensatz zu einem klassischen Arbeitsverhältnis ein 

Anspruch auf Mindestlohn besteht, dieses aber in der Sozialversicherung anders beurteilt wird 

und damit Vergünstigungen bei den beitragspflichtigen Einnahmen entfallen. 

In den konkreten Fällen ist freilich der Gesetzgeber gefordert, die Durchlässigkeit der Arbeits-

formen für Menschen mit Behinderung zu fördern. Zwar gibt es mittlerweile viele Einzelmaß-

nahmen der beruflichen Rehabilitation sowie darüberhinausgehende Leistungen (KfZ-Hilfe, 

Arbeitsassistenz), jedoch ist die koordinierte Verknüpfung zueinander unzureichend. Die ver-

schiedenen Leistungen sollten ihrem Anspruch nach je nach Bedarf erbracht werden und ge-

rade nicht an eine spezielle Rehabilitationsmaßnahme gebunden sein. Es sollte mit Weitsicht 

geplant werden, welche Leistungen notwendig sind, um Menschen mit einer Behinderung 
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beruflich zu bilden, in Arbeit zu vermitteln und dort ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-

tigungsverhältnis zu stabilisieren. Nur punktuell ausgewählte Leistungen, die zudem noch 

kompliziert zu beantragen sind, helfen im Gesamtbild des Inklusionsgedankens nicht aus. Ver-

einfachungen bei der Abwicklung des Persönlichen Budgets365 oder des neu geschaffenen 

Budgets für Arbeit sind in Hinsicht auf die Flexibilität der richtige Ansatz.  

Diese Erkenntnis trifft auch auf die Rehabilitationsmaßnahme selbst zu. Beispielsweise dras-

tisch ist die strukturelle Beschränkung, die Unterstützte Beschäftigung nicht für Beschäftige in 

einerr WfbM zu eröffnen. Diese „Einbahnstraße“366 von der Sonderschule in die Individuelle 

betriebliche Qualifizierung erlaubt es den jungen Menschen mit einer Behinderung nicht zuvor 

Erfahrungen im BBB einer WfbM zu sammeln und sich selbst darüber im Klaren zu werden, 

wie belastbar man in der Arbeitswelt ist. Andersherum könnten in der WfbM erfolgreiche Leis-

tungsträger über den Weg der Unterstützten Beschäftigung ein stabiles Arbeitsverhältnis auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt erlangen. 

Die Werkstätten für behinderte Menschen sind in Deutschland die verbreitesten, dominantes-

ten und bekanntesten Einrichtungen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Ihre 

komplizierte Stellung zwischen der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und dem freien Auf-

treten auf den Märkten der Wirtschaft behindert die WfbMs bei der ursprünglichen Funktion, 

Werkstattbeschäftigte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren.367 Krauthausen be-

zichtigt die WfbMs, dass diese „es sich nicht leisten können“368, ihre Leistungsträger zu ver-

mitteln. 

Der Wettbewerb zwischen den Einrichtungen, Aufträge zu erlangen, erlaubt es schlicht und 

ergreifend nicht, gut qualifizierte und motivierte Menschen mit einer Behinderung auf den all-

gemeinen Arbeitsmarkt „wegzuloben“. Diese Leistungsträger, deren wirtschaftliche Produkti-

vität eindeutig gegeben und von außen wahrzunehmen ist, werden durch diese strukturelle 

Verfehlung in ihrer beruflichen Entwicklung eingeengt. 

Die Kernfrage hinter diesen Leistungsträgern besteht darin, ob diese ihre wirtschaftlich ver-

wertbare Leistung auch außerhalb der Sonderbeschäftigungsformen für Menschen mit einer 

Behinderung (hauptsächlich die WfbMs) erbringen können und welche Auswirkungen dies auf 

die Teilhabe am Arbeitsleben von leistungsfähigen Menschen mit Behinderung hätte. 

Eine Beschäftigung in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes setzt nach dem allge-

meinen Verständnis wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung voraus, die primär von Fach-

kräften erbracht wird. Einfache Tätigkeiten sind nur sehr begrenzt vorhanden.369 Es entsteht 

                                            
365 Scholz, Torsten, Haas, Franziska und Papadopoulos, Vera, Das Recht auf Arbeit. 2013 
366 Vgl. Experteninterview v. 22.01.2018, Anhang 2 
367 Vgl. § 5 Abs. 4 WVO 
368 S. Hoock, Silke. Interview mit Raul Krauthausen. ZEIT Online. 29.07.2017 
369 Woost, Heike, Arbeitsmarkt 4.0 und Inklusion. 12. Juli 2016 



 55 

eine Konkurrenzsituation zwischen gering Qualifizierten auf dem Arbeitsmarkt. Weitere Ar-

beitsplätze werden im Zuge von Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen der 

sog. „Arbeitswelt 4.0“ wegfallen bzw. ersetzt werden.370  

Eine Verbesserung der Vermittlung mit dem Ziel der Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt braucht daher entsprechende Rahmenbedingungen innerhalb der Betriebe, die 

sich verstärkt an denen der WfbM orientieren.371 Das bedeutet konkret: Kleinteilige Strukturie-

rung von Arbeitsabläufen, psychosoziale Begleitung vor, während und nach der Tätigkeit durch 

eine dauerhafte Ansprechperson im Betrieb, Nutzung von assistiven Technologien und soziale 

Einbindung im Arbeitsumfeld zu Kollegen.  

In der Konsequenz könnten - aus sozialen Motiven heraus - mehr Übergänge von Menschen 

mit Behinderung aus Sonderbeschäftigungsformen in die betriebliche Situation von Unterneh-

men des allgemeinen Arbeitsmarktes gelingen. Jedoch kann nicht automatisch abgeleitet wer-

den, dass eine generelle Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in jedem Unterneh-

men möglich ist.372 Die Teilhabe am Arbeitsleben sollte allerdings auf diesem sozialen Funda-

ment aufbauen. 

6.3 Die finanzielle Absicherung hinsichtlich Unterhaltssicherungsfunktion 
und besonderen Bedarfen von Menschen mit Behinderung 

Der dritte Themenkomplex der Konklusion widmet sich der wohl problematischsten Streitfrage, 

die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung steht: Dem Ein-

kommen. Obwohl die Einkommenssituation in den Ausführungen zu den beleuchteten Be-

schäftigungsformen zeitlich getrennt analysiert wurde – nämlich einerseits nach der Erwerbs-

phase, andererseits nach der späteren Rentenbezugsphase – hängt die finanzielle Absiche-

rung von Menschen mit Behinderung im Alter wesentlich von der Art der versicherten Tätigkeit 

ab. 

Im Mittelpunkt der Diskussion um den Verdienst von beschäftigten Menschen mt Behinderung 

steht der systemische Konflikt, wo gearbeitet wird und wie sich aus der Zuordnung in eine 

Beschäftigungsform ein Anspruch auf Entlohnung oder eine Sozialleistung ergibt. 

Das Rechtskonstrukt des „arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses“ geht davon aus, dass 

Menschen in einer WfbM keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie sind keine Arbeitnehmer mit 

den damit verbundenen Rechten, vorzugsweise dem Recht auf angemessene Bezahlung zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes in Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes. Ungeachtet der 

Art, des Umfangs und der nötigen Fachkompetenz für eine Tätigkeit in einer WfbM, die ebenso 
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weisungsgebunden und an wirtschaftliche Vorgaben gebunden ist wie eine „klassische Be-

schäftigung“ i.S.d. § 7 SGB IV, wird eine Tätigkeit in der WfbM nicht als volle Erwerbstätigkeit 

angesehen. Im Zuge dessen wird aus einer rein systematischen Begründung heraus eine un-

terhaltssichernde Bezahlung verwehrt. 

Jedoch kommt dieser Diskrepanz nur ein Teil der Wahrheit zu. Der schon im vorhergehenden 

Themenkomplex genannte Wettbewerb zwischen den Werkstätten für behinderte Menschen 

versetzt die Einrichtungen aus ökonomischer Sichtweise überhaupt nicht in die Lage, höhere 

Arbeitsentgelte (z.B. im Rahmen von Tarifregelungen und / oder ortsüblichen Höhen) zu zah-

len. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der WfbMs könnte nicht mit den Lohnentwicklungen 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mithalten.  

Die umstrittene Einführung des Mindestlohnes für Menschen mit einer Behinderung, die in 

einer WfbM tätig sind, würde wohl keine Abhilfe schaffen. Ohne Zuschüsse des Staates wäre 

die Zahlung des Mindestlohnes in den WfbMs nicht zu realisieren. 

Unter der Annahme, ein in einer WfbM beschäftigter Mensch mit Behinderung würde den ge-

setzlichen Mindestlohn erhalten, ergeben sich weitere strukturelle Probleme für die unmittel-

bare Einkommenssituation. So würde ein höheres Einkommen auf die Leistungen der Grund-

sicherung angerechnt werden, was zu einem Wegfall der Leistungen oder zumindest zu einer 

erheblichen Kürzung derer führen würde. Allein dem Aufbau des Sozialhilfesystems nach wür-

den zudem alle weiteren Teilhabeleistungen der Sozialhilfe ausbleiben (z.B. für die Unterbrin-

gung in Heimen o.Ä.).373  

Eine weitere Folge-Erscheinung der Anerkennung einer WfbM-Tätigkeit als vollwertige Er-

werbstätigkeit mit ebenso vollwertigen Einnahmen daraus würde sich im Gebiet der gesetzli-

chen Rentenversicherung ergeben. Genauer gesagt wäre die Zahlung einer vollen Rente we-

gen Erwerbsminderung nicht mehr tragbar. Der Grund dafür ist die strikte Definition der (vollen) 

Erwerbsminderung. Der Tatbestand, einer unter den üblichen Bedingungen auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt ausgeübten Beschäftigung nicht länger als drei Stunden nachgehen zu kön-

nen, wäre mit Blick auf die höheren Einkommen in einer WfbM nicht mehr erfüllt. Die momen-

tane Verwaltungspraxis folgt dem Prinzip, dass Beschäftigte in einer WfbM nicht (voll) erwerbs-

fähig sind, gerade weil sie einer Tätigkeit in einer WfbM nachgehen, die keiner Erwerbstätigkeit 

mit entsprechender Bezahlung entspricht. 

Außerdem muss der Einwand erfolgen, dass eine Entlohnung nur in Höhe des Mindestlohnes 

bei Wegfall von Leistungen der Grundsicherungen und / oder Renten wegen verminderter Er-

werbsminderung sicherlich nicht ausreichen würde, um den Lebensunterhalt eines Menschen 

mit Behinderung zu decken. Behinderungsbedingte Mehrkosten (Transport zu ärztlichen 

                                            
373 BMAS, Initiative Inklusion. Februar 2016 



 57 

Untersuchungen, Eigenbeitrag für Medikamente, besondere Ernährung, Bezahlung von Haus-

haltshilfen etc.) dürfen bei der Frage um eine gerechte finanzielle Absicherung nicht außen vor 

bleiben. 

Arbeitgeber von Unternehmen, die Menschen mit einer Behinderung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt beschäftigen, müssen sich weiterhin darauf verlassen können, im Zweifelsfall Lohn-

kostenzuschüsse o.Ä. durch staatliche Transferleistungen zu erhalten. Das Ziel muss eine Si-

cherstellung des Lebensunterhaltes von Menschen mit Behinderung sein. Größere Unterneh-

men könnten sich diese Realisierung finanziell besser leisten als Kleinbetriebe. Unter dem 

übergeordneten Anspruch jedoch, dass die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt flächendeckend 

gelingt (z.B. auch in kleineren Handwerksbetrieben), darf faire Entlohnung nicht die wirtschaft-

liche Existenz von Unternehmen bedrohen, die gern Menschen mit einer Behinderung einstel-

len bzw. würden. 

Im Gesamtzusammenhang sollte die Janusköpfigkeit der Ausgleichsabgabe nicht vernachläs-

sigt werden. Einerseits fungiert die Ausgleichsabgabe als Instrument der staatlichen Auflage, 

die Beschäftigungspflicht von schwerbehinderten Menschen konsequent umzusetzen. Ande-

rerseits wäre eine Finanzierung der beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen gar nicht möglich 

ohne die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe, die durch die mangelnde Umsetzung der 

Beschäftigungspflicht in den Unternehmen aquiriert werden.374 Anders ausgedrückt: Würden 

alle verpflichteten Unternehmen die Schwerbehindertenpflichtquote erfüllen, könnten die För-

derprogramme uvm. allein aus den zweckgebundenen Mitteln der Ausgleichsabgabe nicht 

mehr finanziert werden.375 Fraglich ist zudem, ob eine drastische Erhöhung der Ausgleichsab-

gabe376 und die damit verbundene Sühnefunktion für die Unternehmen die Arbeitgeber auch 

tatsächlich mehr motivieren würden, ihrer Beschäftigungspflicht nachzukommen. 

Die Absicherung im Alter fußt bei Menschen mit Behinderung wie auch bei Nichtbehinderten 

auf der gesetzlichen Altersrente. Die gesetzliche Rentenversicherung bildet die wichtigste 

Säule der Altersvorsorge – betriebliche Altersvorsorge kann bei Menschen mit einer Behinde-

rung, die in einer WfbM tätig sind, vernachlässigt werden. Eine private Vermögensbildung für 

die Vorsorge im Alter ist aufgrund der Vermögensanrechnung auf Leistungen der Grundsiche-

rung377 nicht möglich.378 

Ein wichtiger Schritt im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung wurde für Menschen mit 

Behinderung in einer WfbM gemacht, indem die beitragspflichtige Einnahme fiktiv auf 80 % 
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der Bezugsgröße aufgewertet wird.379 Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Arbeitsentgelte 

in der WfbM würden sich verschwind geringe Rentenbeträge ergeben, von denen kein Mensch 

existieren könnte.380 Positiv zu sehen ist die Ergänzung, dass diese Aufwertung auch für eine 

anschließende Tätigkeit in einem Integrationsbetrieb erhalten bleibt.381 

Bei der Absolvierung einer Individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der Unter-

stützten Beschäftigung werden immerhin 20 % der Bezugsgröße zur Beitragsberechnung her-

angezogen, was einem Entgelt während einer zweijährigen Berufsausbildung nahekommt. 

Der Wechsel von der WfbM direkt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist selbst unter den güns-

tigsten Bedingungen und umfassender Förderung in Anbetracht der Altersvorsorge durch die 

gesetzliche Rentenversicherung nicht attraktiv. Ein Übergang kommt dem Verzicht auf eine 

„gesicherte Altersversorgung“382 gleich. Aufgrund der meist niedrigen Eingruppierung in Un-

ternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes könnte eine Altersrente in Höhe von 80 % der 

Durchschnittsrente von nichtbehinderten Pflichtversicherten niemals gewährleistet werden. 

Unweigerlich wird das Risiko der Altersarmut von Menschen mit Behinderung vom Gesetzge-

ber in Kauf genommen, obwohl die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angestrebt 

wird. Ein sich gegenteilig auswirkender Effekt ist das Ergebnis: Leistungsstarke Werkstattbe-

schäftigte sperren sich vor der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt - aus Sorge um 

die Absicherung im Alter. Hier ist die Politik gefordert, einzulenken: Die finanziellen Situationen 

in der Arbeitswelt sollten die nicht über die aktive Teilhabe am Arbeitsleben bestimmen. 
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Thesen 

1. Eine Erwerbstätigkeit wird in unserer Gesellschaft durch Produktivität und wirtschaftliche 
Verwertbarkeit definiert, weniger am sozialen Charakter der konkreten Tätigkeit selbst. 

 

2. Nichtbehinderte Menschen empfinden für Menschen mit einer Behinderung Mitleid, gerade 
bei vermuteter Überforderung derer am Arbeitsplatz. 

 

3. Der gesetzliche Mindestlohn reicht bei einem regulär beschäftigten Menschen mit Behin-
derung nicht für die Deckung behinderungsspezifischer Mehrausgaben aus. 

 

4. Sozialer Zusammenhalt am Arbeitsplatz ist einem Menschen mit Behinderung vergleichs-
weise wichtiger als einem nichtbehinderten Menschen. 

 

5. Die WfbMs können es sich mit Blick auf den wirtschaftlichen Wettbewerb nicht leisten, gut 
qualifizierte Leistungsträger mit einer Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
vermitteln. 

 

6. Eine Altersrente, die aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt in einer WfbM berechnet wer-
den würde, wäre geringer als der Betrag der Regelbedarfsstufe 1 aus der Sozialhilfe. 

 

7. Menschen mit Behinderung entwickeln eigene Strategien, Arbeitsabläufe nach ihren Be-
dürfnissen zu optimieren. 

 

8. Übergänge von einer Unterstützten Beschäftigung in ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis im gleichen Unternehmen scheitern ohne anschließende Berufs-
begleitung / Arbeitsassistenz häufiger als mit Berufsbegleitung. 

 

9. Technische Arbeitshilfen könnten Menschen mit Behinderung vor allem in kleineren Unter-
nehmen die Arbeit erleichtern, wenn die staatlichen Förderprogramme besser bekannt wä-
ren. 

 

10. Bei Umsetzung der Schwerbehindertenpflichtquote durch alle Unternehmen der BRD und 
dem Entfall der Ausgleichsabgabe könnten die staatlichen Maßnahmen zur beruflichen 
Rehabilitation von Menschen mit Behinderung nicht mehr finanziert werden. 
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Anhang 1: Vorbereitung des Experteninterviews am 22.01.2018 

 

Für Montag, den 22.01.2018, ist um 09:30 Uhr ein Besuch in den „Weißiger Werkstätten“ ge-

plant. Nach telefonischer Absprache und der Klärung des Termins wurde von Seiten der Werk-

stattleitung einem Gespräch mit dem Mitarbeiter des Sozialdienstes, Herrn Stefan Einhorn, 

zugestimmt. 

Herr Einhorn ist als Mitarbeiter des ASD, dem Allgemeinen Sozialen Dienstes, in den Weißiger 

Werkstätten tätig. Er begleitet die Menschen mit Behinderung innerhalb der WfbM im Ein-

gangsverfahren und im Berufsbildungsbereich. Insoweit ist er verantwortlich für den Einglie-

derungsprozess der Werkstattbeschäftigten in die Arbeitsbereiche oder bereitet die Aufnahme 

eines Arbeitsverhältnisses auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor. 

Dabei arbeitet Herr Einhorn nicht nur eng mit den Behinderten selbst, sondern auch mit den 

Angehörigen der Werkstattbeschäftigten zusammen. Zu seinen Aufgaben zählt es unter an-

derem auch, als Ansprechpartner für Ärzte, Wohnheime und sonstige Institutionen rund um 

den Arbeitsalltag in der WfbM bereitzustehen. Weiterhin hilft er mit, auftretende Spannungen 

im Umgang zwischen den behinderten Menschen untereinander zu lösen und bietet Einzelge-

spräche an. 

Herr Einhorn erschien am Telefon als aufgeschlossene Person und interessierte sich u.a. für 

die Themenwahl dieser Bachelorarbeit. Er bot seine Hilfe bei weitere Fragen an. 

Das geplante Experteninterview bietet die Möglichkeit, mehr über die Aufgaben des Sozial-

dienstes im Berufsbildungsbereich zu erfahren. Die bereits analysierten Methoden aus der 

Theorie zur Arbeitsförderung müssen in der Praxis auch individuell angewandt werden. Spe-

ziell soll es um den begrenzten Personenkreis gehen, der wohl auch auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt tätig sein könnte. Herr Einhorn soll dazu befragt werden, inwieweit die Weißiger 

Werkstätten diese behinderten Menschen im Einzelfall fördern und welche Möglichkeiten 

ihnen dazu offenstehen. Interessant wäre zudem die Meinung des Experten, warum die Ver-

mittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – glaubt man allein den Zahlen – so schwierig ist. 

Der Besuch der Weißiger Werkstätten trägt sicherlich dazu bei, diese theoretische Arbeit mit 

praxisnahen Erfahrungen zu untersetzen. Vor Ort die Werkstattbeschäftigten, die Mitarbeiter 

des Sozialdienstes sowie die Fachkräfte in der Arbeitsanleitung zumindest kurz kennenzuler-

nen bereichert die persönlichen Eindrücke des Autors. 

Es soll die Chance genutzt werden, die Meinung des Experten zur WfbM als geeignete, inklu-

sive Beschäftigungsform in einer durch Wandel geprägten Arbeitswelt einzuholen. 
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Anhang 2: Gedächtnisprotokoll zum Experteninterview am 22.01.2018  

 

Anmerkung: Das Gespräch wurde wegen Krankheit von Hr. Einhorn mit Hr. Schuster, 
dem Leiter des Sozialdienstes der Weißiger Werkstätten, geführt. 

 

1. Seit wann sind Sie in den Weißiger Werkstätten als Mitarbeiter des Sozialdienstes tätig und 

was war Ihre Motivation, diesen Berufsweg einzuschlagen? 

Ich bin seit 15 Monaten beim Sozialdienst der Weißiger Werkstätten, war aber zuvor knapp elf 

Jahre lang im Sozialdienst einer anderen WfbM tätig. Das tolle an der Arbeit ist wirklich, dass 

kein Tag wie der andere ist und man viel mit Menschen zu tun hat. Die Leute brauchen einen 

Begleiter, der sie bei Bedarf unterstützt. 

 

2. Welche Aufgaben nimmt der Sozialdienst in der WfbM wahr? 

Der Sozialdienst hat ausgesprochen viele Aufgaben und kümmert sich im Großen und Ganzen 

um die Organisation und die Abläufe in der WfbM, die die Werkstattbeschäftigten betreffen. 

Dabei ist man immer Ansprechpartner für viele verschiedene Belange, spricht mit den Be-

schäftigten, mit den Angehörigen oder Betreuern, mit Ämtern oder leistet Öffentlichkeitsarbeit. 

Krisenintervention ist manchmal auch nötig. Insgesamt kümmert sich der Sozialdienst um das 

gesamte Netzwerk in der WfbM und koordiniert die Bereiche. 

 

3. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Gibt es Prioritäten? 

Wichtig ist, stets ein offenes Ohr zu haben. Es soll keine Spannungen untereinander geben, 

wenn man die Probleme einfach durchs Miteinandersprechen lösen kann. 

 

4. Wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten in den Weißiger Werkstätten? Wie groß ist 

das sonstige Fachpersonal? 

Die Weißiger Werkstätten sind Teil der Evangelischen Behindrtenhilfe Dresden und Umland 

gGmbH. Zu uns gehören noch die Teileinrichtungen in Dresden Kaditz und Dresden Pieschen, 

sodass ungefähr 500 Menschen mit Behinderung beschäftigt werden können. An Fachkräften 

kommen noch ca. 70 hinzu. Im Berufsbildungsbereich ist der Betreuungsschlüssel zum Bei-

spiel mit 1:6 angesetzt. 

 

5. Welche Arbeitsbereiche werden in den Weißiger Werkstätten angeboten? Wie läuft die „Zu-

teilung“? 
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In Weißig gibt es die Bereiche der Tischlerei, der Montage, der Wäscherei und der Großküche. 

In Pieschen werden Elektronikteile zusammengebaut, es gibt einen Metall-Bereich und die 

Keramik-Abteilung ist dort untergebracht. Dazu kommen in Kaditz ebenfalls Aufgabengebiete 

in der Montage (dazu gehört auch die Verpackung), Metall und dem Gartenbau. 

Von den Außenarbeitsplätzen gibt es ungefähr 60. Dazu kommen verschiedenste Dienstleis-

tungsangebote mit unterschiedlichen Aufgaben. 

Es gibt keine starre Zuteilung. Das Interesse des Menschen mit Behinderung steht im Vorder-

grund. 

 

6. Woher kommt die Intention eines Menschen mit Behinderung, eine Tätigkeit in einer WfbM 

aufzunehmen? Welche Rolle spielen die Eltern, Betreuer, der Rehabiltationsträger und die 

Werkstatt selbst? Sollte die Werkstatt allen offenstehen? 

Viele Menschen, die in die WfbM kommen, haben schon einmal auf dem allgemeinen Arbeits-

markt gearbeitet. Dort hat es dann entweder nicht geklappt oder die Anforderungen waren 

einfach zu hoch. Die Menschen haben aber das Recht auf Arbeit. Niemand wird gezwungen, 

jedoch wollen auch fast alle Behinderten etwas leisten. Die Eltern oder Betreuer unterstützen 

die Person dann und hoffen, dass sie in der WfbM gut aufgenommen ist. Ein Stück Sicherheit 

schwingt da immer mit. Die Hälfte der Werkstattbeschäftigten kommen durch due Agentur für 

Arbeit hierher, die andere von der Rentenversicherung und ein kleiner Teil von den BGs. 

 

7. Welche Voraussetzungen sollte ein Mensch mit Behinderung in Ihren Augen mitbringen, um 

geeignet für die WfbM zu sein? Welche Eigenschaften sind „ungeeignet“, wenn Sie an die 

Arbeitsförderung in der WfbM denken? 

Grundsätzlich nehmen wir alle. Jeder hat eigene Fähigkeiten und Neigungen, die muss man 

erkennen und kann sie dann ausbauen. Hinderlich ist – wie es auch eine Aufnahmevorausset-

zung im Gesetz ist – wenn Menschen mit geistigen oder psychischen Beinträchtigungen sich 

selbst oder andere verletzten könnten. Das Eingangsverfahren kann dann zeitiger enden. Au-

ßerdem ist es auch nicht förderlich, wenn jemand mit „null Bock“ in die Werkstatt kommt und 

man merkt, der wird von der Agentur für Arbeit hierhin geschickt und kommt nur, damit man 

ihm die Leistungen nicht streicht. Mit so einer Verweigerungsinstellung wird es schwierig, da 

muss man viel Zuarbeit leisten. 

 

8. Welche Ziele werden mit dem Eingliederungsplan verfolgt? In welchem Maße ist dieser an 

die Wünsche und Bedürfnisse des Einzelnen angepasst? 
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Die Wünsche des Rehabilitanden sind immer ausschlaggebend und stehen im Mittelpunkt. Es 

ist ausgesprochen wichtig, dass man gemeinsam schaut, was geht und dann vernünftige Ziele 

setzt. Das klappt nur, wenn jeder Eingliederungsplan in hohem Maße individuell ist. Es wird 

nichts strikt vorgegeben. Die Diagnostik und die gesundheitlichen Aspekte bei der Arbeit sind 

ebenfalls von hoher Bedeutung. Die Absprachen mit der Agentur für Arbeit, an denen der 

Fachausschuss der Werksttt beteiligt ist, laufen zweimal im Jahr. Dort wird koordiniert und 

abgewogen, was möglich ist. 

 

9. Wozu dient das Eingangsverfahren? Wo werden Schwerpunkte gesetzt? 

Das Eingangsverfahren dient zunächst zum Kennenlernen der Werkstatt und der verschiede-

nen Arbeitsbereiche. Wo besteht Interesse, was kennt man schon. Es ist eine Probezeit für 

beide Seiten. Im Fokus steht, dass der Behinderte selbst viel ausprobieren soll. 

 

10. Nehmen die nötigen Sozialkompetenzen an den Menschen mit Behinderung einen unter-

schiedlichen Stellenwert einerseits in der WfbM, andererseits auf dem allg. Arbeitsmarkt ein? 

Können die Werkstattbeschäftigten lesen, schreiben und rechnen? Wo gibt es Nachholbedarf? 

Die Sozialkompetenzen sind für den Umgang miteinander nötig. Grundsätzlich kann man aber 

nicht verallgemeinen, wie die Bildungsarbeit erbracht werden muss. Jeder Mensch hier hat 

seinen „eigenen Rucksack zu tragen“. Unsere Aufgabe ist es, diesen leichter zu machen. Was 

braucht die Person für individuelle Förderung, wie ist die Einstellung? Ziel ist das „Fitmachen“ 

durch Betreuung und Anleitung. Lesen und Schreiben ist nicht immer so sehr wichtig, wenn 

man erkennt, dass es bei stark geistig Behinderten keinen Sinn macht. Sinnvoller ist es dage-

gen, die negativen Auswirkungen zu verringern. Wer nicht lesen kann, muss sich anderweitig 

behelfen und braucht dabei viel Hilfe. Die kann in der Tiefe gar nicht auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt erbracht werden. 

 

11. Wie wichtig sind für die Werkstattbeschäftigten soziale Kontakte in der WfbM? Wie stark 

ist der soziale Zusammenhalt? Gibt es gemeinsame Pojekte? Wie sind die Wahrnehmungen? 

Die Werkstattbeschäftigen arbeiten i.d.R. gemeinsam in kleinen Gruppen und tauschen sich 

dort natürlich aus. Im Team arbeitet es sich leichter. Ich denke schon, dass das auch wichtig 

für die soziale Entwicklung ist. Die begleitenden Angebote sind auf freiwilliger Basis, man muss 

das Interesse dafür allerdings wecken. Zum Beispiel kann man nicht Leute für Sportangebote 

begeistern, wenn man sinngemäß sagt „Sport hättest du nötig!“. Ernährungskurse werden eher 

selten besucht. Die Sozialtage und gemeinsamen Exkursionen sind dagegen sehr beliebt und 

kommen gut an. Das ist auch gut für das Gruppengefühl. 
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12. Die Werkstattbeschäftigten stehen in einem „arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis“. 

Die Entlohnung in der WfbM ist aber ausgehend von einer Erwerbstätigkeit „nicht arbeitneh-

merähnlich“. Warum ist die Entlohnung so kompliziert? 

Man muss für den Anfang verstehen, dass die Beschäftigten in der WfbM keinen Lohn, son-

dern ein Entgelt bekommen. Es beseht kein klassisches Sozialversicherungs-Verhältnis wie 

bei einem Standard-Arbeitnehmer. Wenn wir von einem „Mindestmaß an verwertbarer Arbeits-

leistung“ reden, muss man sich klar darüber werden, was das genau bedeutet. Was heißt das 

in Zahlen? Setzt man den Grundbetrag von 80 Euro ins Verhältnis zu 20 Arbeitstagen im Mo-

nat, kommt man auf einen Zielbetrag von 4 Euro am Tag. Was muss man nun leisten, um 

diese 4 Euro zu „erwirtschaften“? Da der Grundbetrag feststeht und an jeden gezahlt wird, ist 

der Steigerungsbetrag neben dem Arbeitsförderungsgeld (56 Euro im Monat) eine individuelle 

Komponente. Es gibt Werkstätten, die zahlen an jeden Beschäftigten den gleichen Solidaritäts-

Steigerungsbetrag. Andere zahlen gar keinen. Wir hier beurteilen die Leisungsfähigkeit des 

Einzelnen, welche Tätigkeit erbracht wird und wo das Potenzial liegt.  

 

13. Von dem Werkstattentgelt allein kann kein Mensch mit Behinderung leben. Drängt der 

Gesetzgeber sie nicht automatisch in die Sozialhilfe? 

Die WfbM kann nur ein Werkstattentgelt in der Höhe zahlen, in der auch eine Wertschöpfung 

erwirtschaftet wird. Sie ist nicht dafür ausgelegt, den Unterhalt allein zu sichern. Vordergründig 

ist dafür die Sozialhilfe zuständig, die WfbM eher ein Partner. Das Werkstattentgelt ist ein 

Hinzuverdienst. Die Anrechnung über dem Freibetrag ist zwar nicht fair und hinderlich vor der 

Frage: „Wieso sollte ich mehr arbeiten, wenn der Mehrverdienst sowieso angerechnet wird?“. 

Aber man kann von der Grundsicherung zumindest leben. Das bedingungslose Grundeinkom-

men steht hin und wieder zur Debatte. Zu bedenken ist, dass solche Umstrukturierungen dann 

radikal sein müssten und das gesamte Sozialsystem betreffen. Dem Werkstattbeschäftigten 

ist es allerdings egal, woher das Geld kommt. 

14. Wer in der Erwerbsphase schon wenig verdient hat, wird auch keine ausreichende Rente 

bekommen. Inwieweit sollte das Werkstattentgelt mit der späteren Rentenhöhe korrespondie-

ren? 

Das ist so eine Sache. Wer in der WfbM arbeitet, bekommt Rentenpunkte für die spätere 

Rente. Etwa 80 % des Durchschnittsverdienstes, also nicht ganz ein voller Rentenpunkt. Aber 

immerhin. Wenn wir uns vorstellen, wie ein behinderter Mensch auf dem allgemeinen Arbeits-

markt entlohnt werden würde, wäre das wahrscheinlich schlechter. Ein Vollzeitjob wäre ge-

sundheitlich kaum möglich, da muss man finanzielle Einbußen hinnehmen. Der Mindestlohn 
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von 8,50 Euro ist für eine gute Rentenanwartschaft einfach zu wenig; wenn es gut kommt, 

bleiben 1.200 Euro im Monat übrig. Oder vielleicht 1.000. Davon bekommt man später nicht 

80 % eines vollen Rentenpunktes, eher die Hälfte oder noch weniger. Was soll ich den Men-

schen mit Behinderung also darauf antworten, wenn sie es in den Rentensachen besser haben 

in der WfbM? Dort hat das Bundesteilhabegesetz in meinen Augen nichts getan. 

Die meisten arbeiten bis zur Altersgrenze für die Rente für Schwerbehinderte Menschen. Dafür 

benötigen sie 63 Jahre und ein paar Monate. Bis zur Regelaltersgrenze von 67 arbeiten die 

wenigsten. Da sieht man dann auf den Rentenbescheiden eine ordentliche Summe. Das gilt 

auch für die Erwerbsminderungsrente nach 20 Jahren Werkstattzugehörigkeit. Für manche ist 

das ein gutes Ziel, darauf hinzuarbeiten. 

15. Wie werden im individuellen Einzelfall Menschen mit Behinderung auch mit ergänzenden 

Leistungen gefördert? 

Die ergänzenden Leistungen aus den hinteren Kapiteln im SGB XII erbringen wir nicht selbst, 

wir vermitteln nur die Kontakte, wenn dort Bedarf besteht. In den Weißiger Werkstätten gibt es 

noch weitere Angebote für die Beschäftigten, die unterschiedlich gelagert sind, zum Beispiel 

Musik. Außerdem bieten wir therapeutische Maßnahmen an. Die sind, wie gesagt, freiwillig. 

 

16. Bieten Außenarbeitsplätze bessere Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg als Plätze in der 

Werkstatt? Wo liegen Vor- und Nachteile? 

Das kann man so pauschal nicht sagen. Außenarbeitsplätze werden ausgeschrieben. Wer 

dorthin möchte, kann sich informieren. Die Ansichten sind unterschiedlich. Es gibt immer mal 

wieder Leute, die wollen raus aus dem Werkstattalltag und etwas anderes ausprobieren. Dafür 

sind die Außenarbeitsplätze geeignet. Manche muss man im Einzelgespräch motivieren, für 

manche wäre ein Außenarbeitsplatz undenkbar und nicht geeignet. Es muss immer individuell 

geplant und alles besprochen werden. Insgesamt habe ich mehr Außenarbeitsplätze, als ich 

besetzen kann. Die Arbeitgeber in den Unternehmen bieten in letzter Zeit häufiger Außenar-

beitsplätze an. Eine Zunahme kann ich bestätigen, vermutlich zum Teil wegen der Aussetzung 

der Pflichtabgabe. Es ist zwar abhängig davon, welche Tätigkeiten verrichtet werden müssen, 

aber für die Behinderten ist das wirklich eine gute Chance, sich zu präsentieren. Andererseits 

haben viele Menschen mit Behinderung, die heute in der WfbM beschäftigt sind, schlechte 

Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gemacht. Viele haben schon einmal etwas 

probiert und sind daran „kaputt gegangen“. Die wollen dann auch nicht mehr weg aus der 

Werkstatt. 

17. Wie läuft eine Vermittlung in ein Integrationsprojekt bzw. in eine „Unterstützte Beschäfti-

gung“ ab? Werden die Behinderten dazu motiviert und animiert?  
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Die unterstützte Beschäftigung ist eine Einbahnstraße. Der Gesetzgeber sieht es nicht vor, 

dass man von der WfbM in ein solches Integrationsprojekt wechselt. Im Gegenteil, viele Men-

schen mit Behinderung schaffen den Druck in der Unterstützten Beschäftigung nicht und wol-

len im Anschluss gern in die WfbM, weil sie sich hier besser aufgehoben fühlen. Andersherum 

wäre es manchmal besser: In der WfbM langsam vorbereiten und dann in ein Integrationspro-

jekt. Die Sozialarbeiter dort haben gar nicht die Zeit, sich richtig umfassend um die individuel-

len Bedürfnisse zu kümmern. Die Zielgruppe sind junge Menschen von den Sonderschulen. 

Diese machen in der Unterstützten Beschäftigungen oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

im schlimmsten Fall Negativerfahrungen fürs Leben. Da wäre es nicht selten besser gewesen, 

sie gleich in die WfbM zu holen.  

 

18. Stehen die Werkstattbeschäftigten und deren Angehörige einem Wechsel in der Arbeits-

welt aus der WfbM heraus skeptisch gegenüber? Warum? 

Ich habe das bereits angedeutet. Die WfbM ist für viele ein „sicherer Anker“. Ich kenne keinen 

Angehörigen eines Behinderten, der nicht irgendwann einen Rechtsstreit geführt hat. Am Ende 

entscheidet sich alles vor Gericht, besonders im Schwerbehindertenrecht. Da ist es klar, dass 

die Familien einen Ruhepol suchen und diesen in der WfbM finden. Man möchte schließlich, 

dass die Menschen mit Behinderung hier gut aufgehoben sind. Die öffentliche Wahrnehmung 

ist dabei leider nicht immer so, wie sie der Realität entspricht. Wenn ein Günther Wallraff in 

einer Dokumentation aufdeckt, dass in einer Einrichtung Menschen misshandelt werden, ist 

das ein „krasses Negativbeispiel“, hat aber mit der Wahrheit in den WfbMs insgesamt nicht 

viel zu tun. Es besteht die Gefahr, dass in der Öffentlichkeit verallgemeinert wird. Vor dem 

allgemeinen Arbeitmarkt haben viele Werkstattbeschäftigte schlicht und ergreifend Angst.  

 

19. Sind die Beschäftigungsformen für Menschen mit Behinderung zu unflexibel bzw. zu un-

durchlässig? Woran fehlt es bei der Umsetzung? 

Vom System ist nicht gewünscht, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt frei er-

werbstätig sind. Es fehlt an der dauerhaften Förderung in Bezug auf die soziale Betreuung am 

Arbeitsplatz – diese ist für Menschen mit Behinderung extrem notwendig. Das Budget für Ar-

beit geht da in die richtige Richtung, lässt aber gerade bei diesem Thema vieles offen. Über 

das Bundesteilhabegesetz wurde so viel gesprochen und berichtet. Man hat über zehn Jahre 

diskutiert und jetzt, wo es beschlossen ist, gibt es keine spürbaren Veränderungen. Von den 

versprochenen Verbesserungen bekommt man so gut wie nichts mit. Obwohl die WfbM Kritiker 

hat, so geht es ohne sie nicht. Da sind die Menschen, die von Geburt an mit ihrer Behinderung 

konfrontiert sind. Eine Behinderung bleibt, die kann nicht wie eine Krankheit vielleicht irgend-

wann auskuriert werden. Wir müssen diesen Menschen darum auch eine Chance in der WfbM 
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geben. Langfristig gesehen sollte man ebenfalls bedenken, dass Menschen unter dem psychi-

schen Druck der Arbeit zusammenbrechen. Diese benötigen genau so viel Hilfe. 

Eine Vision, wie ich sie für die Zukunft habe, sind die Virtuellen Werkstätten383. Das sind Ein-

richtungen, wo Behinderte und Menschen mit anderen oft psychischen Erkrankungen zusam-

men verstärkt in Außenarbeitsplätzen oder in einem Haus arbeiten können. Davon gibt es 

bisher nur vier in Deutschland, aber das könnte künftig eine Entwicklung sein, die es sich 

anzustreben lohnt.  

 

20. Haben sie bereits ein gutes Beispiel für eine gelungene Arbeitsvermittlung von der WfbM 

auf den ersten Arbeitsmarkt miterlebt? Macht Sie das bei Ihrer Arbeit zufrieden? 

Mir fallen zwei Personen ein, die später eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt aufgenom-

men haben. Der eine hatte den ungebrochenen Willen, aus der Werkstatt zu kommen. Obwohl 

er weniger Geld verdient als mit der Grundsicherung, arbeitet er jetzt in einem Archiv. Der 

andere hat nicht lange durchgehalten und bezieht heute Hartz IV. Das ist nicht schön, aber 

momentan Fakt in unserer Arbeitswelt. 

  

                                            
383 SHG: Saarland Heilstätten gGmbH, SHG Rehakliniken: Virtuelle Werkstatt im Regionalverband Saarbrücken. 
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01.01.2018 

 

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (SGB VII) 

Artikel 1 des Gesetzes vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254)  

Zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2541) m.W.v. 25.07.2017 

Stand: 01.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) 
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Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen - (SGB IX) 

Artikel 1 des Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) 

Zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2541) m.W.v. 01.01.2018 

 

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - 

(SGB X) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130) 

Zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 11 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 

3618) m.W.v. 09.11.2017 

 

Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung - (SGB XI) 

Artikel 1 des Gesetzes vom 26.05.1994 (BGBl. I S. 1014) 

Zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2757) m.W.v. 29.07.2017 

Stand: 01.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) 

 

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (SGB XII) 

Artikel 1 des Gesetzes vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022)  

Zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.11.2017 (BGBl. I S. 3767) m.W.v. 01.01.2018 

 

 

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Artikel 1 des Gesetzes vom 14.08.2006 (BGBl. I S. 1897) 

Zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.04.2013 (BGBl. I S. 610) m.W.v. 21.12.2012 (rückwir-

kend) 

 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 

197),  

Zuletzt geändert durch durch Artikel 71 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626)  

 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 

vom 30.06.1961 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 1961 Teil I Nr. 46, ausgegeben am 05.07.1961, Seite 815 

(zum 01.01.2005 abgelöst durch das SGB XII) 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909, 2003 S. 

738), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2787) m.W.v. 01.10.2017 

Stand: 13.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2446) 

 

Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung 

vom 22.12.2008 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 64, ausgegeben am 29.12.2008, Seite 2959 

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 

Vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2017 (BGBl. I S. 

2347) m.W.v. 20.07.2017 

 

Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.1969 (BGBl. I S. 1317), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2509) m.W.v. 10.10.2017 

 

Mindestlohngesetz (MiLoG) 

Artikel 1 G. v. 11.08.2014 BGBl. I S. 1348 (Nr. 39); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 

18.07.2017 BGBl. I S. 2739 

 

Richtlinie 2000/78/EG (Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) 

vom 27. November 2000 

zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 

Beschäftigung und Beruf 

 

Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) 

vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484) 

Zuletzt geändert durch Artikel 168 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626)  

 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV, vormals EUV) 

Fassung aufgrund des am 1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon 

(Konsolidierte Fassung bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47) 

Zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien 
und die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die   
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